
 

 

  

 

 

E i n l a d u n g 
 

 

Hiermit lade ich Sie zur 8. Sitzung – Wahlperiode 2020/2025 – des Ausschusses für Bauen, 

Klima- und Umweltschutz der Gemeinde Niederkrüchten ein, die am 

 

Dienstag, dem 6. September 2022, um 18:30 Uhr 

 

im Sitzungssaal des Rathauses in Elmpt, Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten, statt-

findet. 

 

 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil 

 

1) Bericht der Verwaltung zu laufenden Baumaßnahmen 436-2020/2025 

 

2) Straßenbeleuchtung 435-2020/2025 

 

3) Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten 434-2020/2025 

 

4) Förderung von Gründächern 439-2020/2025 

 

5) Beitritt zum Klima-Bündnis e.V. 438-2020/2025 

 

6) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 

7) Sach- und Kostenstand der Baumaßnahmen im Jahr 2022 445-2020/2025 

 

8) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

 
 

 

 

Niederkrüchten, den 22. August 2022 

 

 

gez. Zilz 

 

 

Ausschussvorsitzender  
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B e k a n n t m a c h u n q 

 

 

Die vorstehende Einladung zur 8. Sitzung – Wahlperiode 2020/2025 – des Ausschusses für 

Bauen, Klima- und Umweltschutz am 6. September 2022 wird hiermit öffentlich bekanntge-

macht. 

 

 

Niederkrüchten, den 30. August 2022 

Der Bürgermeister 

 

 

gez. Wassong 

 

 

Ausgehängt am:        30. August 2022 

Abgenommen am: 



 

 

 

Niederschrift 

 

über die 8. Sitzung – Wahlperiode 2020/2025 –  

des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 6. September 2022 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 18:30 Uhr Ende: 20:45 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Ausschussvorsitzender Zilz, Dirk  

2.  Ausschussmitglied Stoltze, Jörg  

3.  Ausschussmitglied Otto, Michael  

4.  Ausschussmitglied Polmans, Matthias  

5.  Ausschussmitglied Siegers, Beate  vertritt Szallies, Christoph 

6.  Ausschussmitglied Wallrafen, Paul Gerd  

7.  Ausschussmitglied Walter, Klaus  

8.  Ausschussmitglied Zilz-Rombey, Susanne  vertritt Heinrichs, Markus 

9.  Ausschussmitglied Dr. Boekels, Sebastian  

10.  Ausschussmitglied Bohnen, Werner  vertritt Nordhausen, Helle Perke 

11.  Ausschussmitglied Gründler, Hans-Jürgen  

12.  Ausschussmitglied Hürckmans, Johannes  

13.  Ausschussmitglied Krämer, Andreas  

14.  Ausschussmitglied Lamp, Herbert  

15.  Ausschussmitglied Dr. Striemann, Jürgen  vertritt Dahlke, Hans-Peter 
 

 

 

 

Seitens der Verwaltung: 

1. Hinsen, Tobias 

2. Derwahl-Toll, Sandra 
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3. Derix, Hermann 

 

 

Auf besondere Einladung:  

1. Herr Dipl.-Ing. Norbert Grün zu Tagesordnungspunkt 1 

 

Es fehlt/Es fehlen: 

1.  Ausschussmitglied Heinrichs, Markus   

2.  Ausschussmitglied Szallies, Christoph   

3.  Ausschussmitglied Dahlke, Hans-Peter   

4.  Ausschussmitglied Nordhausen, Helle Perke   

5.  beratendes Mitglied Niggemeyer, Thomas   
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Öffentlicher Teil 

 

1) Bericht der Verwaltung zu laufenden Baumaßnahmen 436-2020/2025 

2) Straßenbeleuchtung 435-2020/2025 

3) Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten 434-2020/2025 

4) Förderung von Gründächern 439-2020/2025 

5) Beitritt zum Klima-Bündnis e.V. 438-2020/2025 

6) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

Ausschussvorsitzender Zilz eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu dieser 

Sitzung durch Einladung vom 22. August 2022 ordnungsgemäß erfolgt und der Ausschuss für 

Bauen, Klima- und Umweltschutz beschlussfähig ist. 

 

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung führt der Ausschussvorsitzen-

de Zilz den sachkundigen Bürger Dr. Striemann in den Ausschuss ein und verpflichtet ihn in 

feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Bericht der Verwaltung zu laufenden Baumaßnahmen 436-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Die Verwaltung berichtet in der Sitzung über den Sachstand der folgenden aktuellen 

Baumaßnahmen: 

 

Feuchteschaden Kinder- und Jugendtreff 

Nach einem Starkregenereignis am Pfingstwochenende 2022 wurden im Kinder- und 

Jugendtreff erhebliche Feuchteschäden festgestellt. Die gesamte Bodenplatte war mit 

Feuchtigkeit beaufschlagt. Das Wasser sammelte sich oberhalb der Betonbodenplatte 

in der Strichdämmlage. Die Feuchtigkeit gelangte über Kapillarwirkung in die tragenden 

und nichttragenden Wände. An diesen Wänden waren deutliche Schimmelausblühun-

gen erkennbar. Als Sofortmaßnahme wurden Bautrockner installiert. Ferner wurde die 

äußere Abdichtung freigelegt. Da die Bodenplatte feuchtigkeitsdicht abgesperrt wurde, 

ist eine Austrocknung nur nach innen möglich.  

 

Um die baubiologischen Schäden (Schimmelsporen, Bakterien etc.) abschätzen zu 

können wurde ein Institut für Baubiologie beauftragt. Die labortechnische Untersuchung 

der Materialproben aus dem Fußbodenaufbau kam zu dem Ergebnis, dass die biologi-

sche Belastung zu hoch ist und eine Trocknung mithin nicht zum Erfolg führt. Vom Gut-

achter wurde daher ein vollständiger Rückbau des Fußbodenaufbaus sowie ein Rück-

bau des Putzes beziehungsweise eine Entfernung der Beplankung an den Ständer-

wänden in den betroffenen Bereichen empfohlen. 

 

Gleichzeitig wurde ein Gutachterbüro für Bauschäden zur Ermittlung der Schadensur-

sache beauftragt. Das Gutachten zur Klärung der Schadensursache lag zum Zeitpunkt 

der Erstellung der Sitzungsvorlage noch nicht vor. Die Gewährleistungsfristen sowohl 

für die Bauüberwachung als auch für die Bauausführung sind abgelaufen. Zur Prüfung 

möglicher Schadenersatzansprüche wurde eine Rechtsberatung beteiligt.  

 

Baulicher Zustand Hallenbad Elmpt 

Der bauliche Zustand des Hallenbades in Elmpt ist insgesamt sehr schlecht. Die Aus-

wirkungen der stark fortgeschrittenen Betonkorrosion können die Standfestigkeit des 

Gebäudes gefährden. Die Verwaltung hat einen Baugutachter damit beauftragt die 

Schäden und deren mögliche Auswirkungen zu beurteilen. Dazu wurden Betonproben 
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entnommen, die labortechnisch untersucht werden, um aussagefähige Ergebnisse be-

züglich der fortschreitenden Betonkorrosion zu erhalten. Das Baugutachten sowie die 

labortechnischen Untersuchungsergebnisse lagen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstel-

lung noch nicht vor. 

 

Zudem tritt Wasser durch die schadhafte Dachhaut ins Gebäude ein. Bei einer Bege-

hung der Dachflächen mit einem Fachunternehmen wurde festgestellt, dass die Dach-

flächen stark sanierungsbedürftig sind. Eine Reparatur ist aufgrund der zahlreichen 

Fehlstellen nicht wirtschaftlich. 

 

Des Weiteren ist die Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage sehr schadens-

anfällig. Die Ersatzteilbeschaffung wird immer schwieriger. Das Bad war ursprünglich 

mit zwei redundant geschalteten Heizungsanlagen ausgestattet. Nach dem Totalausfall 

der ersten Heizungsanlage wird diese als „Ersatzteillager“ für die andere Anlage ge-

nutzt. Bei einem sehr wahrscheinlichen Ausfall der verbliebenen Heizung können we-

der Beheizung des Gebäudes noch Warmwassererzeugung (Brauchwasser und Be-

ckenwasser) erfolgen. Nach Aussage der NEW ist zudem eine Anpassung der Hei-

zungsanlage im Zuge der Umstellung von L-Gas auf H-Gas im Frühjahr 2023 nicht 

möglich.  

 

Die Aufbereitung des Badebeckenwassers und die Trinkwasserinstallationen entspre-

chen nicht mehr den allgemeinen Regeln der Technik. Beide sind dringend sanie-

rungsbedürftig. Gemäß Trinkwasserverordnung haben trinkwasserführende Systeme 

den aktuellen, allgemeinen anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Bepro-

bungen des Gesundheitsamts des Kreises Viersen haben fortwährend eine Legionel-

lenbelastung des Beckenwassers ergeben. Sämtliche Maßnahmen diese Belastung zu 

entfernen blieben erfolglos. Das Gesundheitsamt kann einen dauerhaften weiteren Be-

trieb des Hallenbades in dem aktuellen Zustand aus trinkwasserhygienischer Sicht 

nicht befürworten und weist nachdrücklich darauf hin, dass die Gemeinde als Betreibe-

rin des Bads für den einwandfreien Betrieb verantwortlich ist.  

Eine Wärmedämmung der Gebäudehülle ist faktisch nicht vorhanden. Vor dem Hinter-

grund der Verknappung der Rohstoffe und der steigenden Energiekosten ist zu überle-

gen, ob ein Gas- und Stromverbrauch, wie er zum weiteren Badebetrieb notwendig ist, 

noch zeitgemäß ist. 

 

Bei einer geplanten weiteren Nutzung des Hallenbades sind die nachfolgend aufgeführ-

ten Schritte durchzuführen: 
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1. Statisches Gutachten, bezüglich der Standfestigkeit des Gebäudes erstellen.  

2. Austausch Filtermedien Badewasser 

3. Mängelbeseitigung Elektroinstallation 

4. Mängelbeseitigung Fliesen, einschl. Bodenabläufen 

5. Erneuerung Trinkwasserinstallation  

6. Erneuerung Dachflächen 

7. Erneuerung Heizungs- und Warmwasseranlage  

8. Energetische Maßnahmen  

 

Die Punkte 2 bis 8 kommen nur zur Ausführung, wenn aus statischen Gründen nichts 

gegen einen weiteren Betrieb spricht.  

 

Umbau Kindertagesstätte Oberkrüchten 

Nach Beratung im Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 5. Oktober 2021 

hat der Rat die Verwaltung in seiner Sitzung am 9. November 2021 beauftragt, Umbau 

und Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Pusteblume“ im Ortsteil Oberkrüchten 

durchzuführen. 

 

Die Leistungsverzeichnisse der Gewerke Abbruch, Rohbau, Fenster- und Außentüren, 

Estrich, Trockenbau- und Putz, Innentüren und Trennwandanlagen, Bodenbelagsarbei-

ten, Maler, Dachdecker, Fliesen und Metallarbeiten sind veröffentlicht. Die Eröffnungs-

termine sind auf Anfang September festgelegt. 

Die Leistungsverzeichnisse der Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro befin-

den sich in Fertigstellung durch den Fachplaner und sollen kurzfristig veröffentlicht 

werden. 

Der Umbau soll nach den Herbstferien begonnen werden. 

 

Einbau von Lüftungsanlagen 

Nach Beratung im Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 5. Oktober 2021 

hat der Rat die Verwaltung in seiner Sitzung am 9. November 2021 beauftragt, in ver-

schiedenen Schulen und Kindertageseinrichtungen dezentrale Lüftungsanlagen für die 

Räume, die nicht über eine ausreichende Fensteröffnungsfläche zur freien Lüftung ver-

fügen, zu installieren und als flankierende Maßnahme CO2 - Ampeln zu beschaffen. Die 

entsprechenden Leistungsverzeichnisse werden aktuell erstellt. Die CO2 - Ampeln sind 

bereits seit Dezember 2021 im Betrieb. 

 

Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt in der Begegnungsstätte Niederkrüchten 
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und im Bürgerhaus Elmpt die zentrale Lüftungsanlage zu erneuern. Die entsprechen-

den Aufträge sind erteilt. Die Ausführung soll im Oktober erfolgen. 

 

Retentionsbecken Pannenmühle 

Die Tiefbauarbeiten am Retentionsbecken Pannenmühle sind bis auf die Einsaat- und 

Pflanzarbeiten abgeschlossen. Außerdem wurde die alte Einleitungsstelle zum Ryther 

Graben entsprechend zurückgebaut. Das Becken ist somit funktionsfähig und betriebs-

bereit. Sobald die gewählten Saatmischungen durch die Untere Naturschutzbehörde 

freigegeben sind, werden die Grünarbeiten unter Berücksichtigung der Saat- und Wet-

tervoraussetzungen durchgeführt.  

 

Kanalsanierung Rathausstraße/Gartenstraße 

Derzeit wird der Hauptkanal in der Gartenstraße erneuert. Sobald der Hauptkanal bis 

zur Kreuzung zur Straße An Felderhausen verlegt ist, erfolgt auf dem "Rückweg" die 

Erneuerung der Anschlussleitungen bis zum Schleeker Weg. Die Kanalarbeiten sollen 

bis Ende Oktober abgeschlossen werden. Im Anschluss daran wird im Bereich Rat-

hausstraße/Mittelstraße mit dem Straßenausbau begonnen. 

 

Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen 

In den Jahren 2019 bis 2021 wurden die Bushaltestellen An Felderhausen und Am 

Lindbruch im Ortsteil Niederkrüchten sowie Overhetfelder Straße im Ortsteil Elmpt je-

weils in beiden Fahrtrichtungen behindertengerecht ausgebaut. Die Arbeiten an den 

Haltepunkten An Felderhausen und Overhetfelder Straße sind abgeschlossen. Die 

Mängelbeseitigung der Haltestelle Am Lindbruch steht noch aus, da die NEW Arbeiten 

an der Straßenbeleuchtung in diesem Bereich ausführt.  

 

Endausbau Heineland 

Die Arbeiten zum Endausbau des Heinelandes in Niederkrüchten Elmpt laufen seit dem 

16. Mai 2022. Der Ausbaubereich wurde in 17 Bauabschnitte unterteilt, um die Behin-

derung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Aufgrund von krankheitsbe-

dingten Ausfällen, fehlenden Fachkräften und Engpässen bei der Materiallieferung ist 

die Baustelle erheblich in Terminverzug. Bei einem milden Witterungsverlauf in den 

Schlechtwettermonaten kann diese Verzögerung bezogen auf den Fertigstellungster-

min noch aufgeholt werden.  

 

Beratungsverlauf: 

Herr Dipl.-Ing. Norbert Grün stellt seine Ergebnisse zur Ermittlung der Schadensursa-
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che am Kinder- und Jungendtreff vor und erläutert diese ausführlich. Abschließend 

stellt er fest, dass die verwendeten Abdichtungsmaterialien für den vorhandenen An-

wendungsfall ungeeignet gewesen seien und außerdem erhebliche Mängel in der bau-

lichen Ausführung vorlägen. 

 

Die Ausschussmitglieder Stoltze, Lamp, Siegers und Otto erkundigen sich, inwieweit 

die betroffenen Firmen, der Generalunternehmer und die Bauleitung zur Verantwortung 

gezogen werden können.  

 

Herr Derix antwortet, dass das Leistungsverzeichnis seinerzeit zwecks Vergabe an 

einen Generalunternehmer als Funktionalausschreibung aufgestellt worden sei. Inwie-

weit die Nachunternehmer, der Generalunternehmer und das Planungsbüro in Haftung 

genommen werden können, werde derzeit durch die Verwaltung geprüft.  

 

Weiterhin erläutert Herr Dipl.-Ing. Norbert Grün seine umfangreichen Untersuchungs-

ergebnisse zum Zustand der baulichen und technischen Anlagen des Hallenbads. Die 

Tragkonstruktion des Daches und die darunterliegende abgehangene Decke wurden 

hierbei nicht berücksichtigt. Herr Grün weist jedoch darauf hin, dass das Dämmmaterial 

oberhalb der abgehangenen Decke vermutlich aus künstlichen Mineralfasern (KMF) 

bestehe, was wiederum eine Sanierung zur Folge haben werde.  

 

Herr Derix merkt an, dass die vorhandene Dachabdichtung ebenfalls schadhaft sei und 

erneuert werden müsse.  

 

Ausschussmitglied Dr. Boekels führt aus, dass eine Sanierung des Hallenbads auf-

grund des enormen Instandsetzungsaufwands nicht sinnvoll sei.  

 

Herr Hinsen antwortet, dass die Zukunft des Hallenbads im Rahmen der nächsten Sit-

zung der Bäderkommission beraten werden solle und das Ergebnis anschließend durch 

die Ratsgremien zu beschließen sei.  

 

Kenntnisnahme: 

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
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2) Straßenbeleuchtung 435-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2022 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die 

Straßenbeleuchtung testweise abzusenken und aus den gewonnenen Ergebnissen 

gegebenenfalls weitere Umsetzungsmöglichkeiten abzuleiten. Weitere Details sowie 

die Begründung sind dem der Sitzungsvorlage beigefügten Antrag zu entnehmen. Der 

Rat hat den Antrag in seiner Sitzung am 21. Juni 2022 zur weiteren Beratung an den 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz verwiesen. 

 

Bereits durch die konsequente Umstellung auf LED-Technik konnte der Energiever-

brauch von vormals 561.199 KWh auf 175.083 KWh pro Jahr reduziert werden. Zudem 

konnte der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 um 119,70 t von 173,97 t auf 54,28 t 

gesenkt werden. Beides entspricht einer Reduzierung um ca. 70 v. H.  

 

Im Hinblick auf den vorliegenden Fraktionsantrag sowie insbesondere vor dem Hinter-

grund des Ukrainekonflikts und der damit zu erwartenden Energieknappheit wurden in 

Kooperation mit der NEW zwei Konzepte zu möglichen weiteren Einsparmaßnahmen 

im Bereich Straßenbeleuchtung erarbeitet.  

 

Konzept 1 

Das Konzept 1 beinhaltet die Abschaltung der gesamten Straßenbeleuchtung von 

22:30 Uhr abends bis 6:00 Uhr morgens. Dies führt zu einer weiteren Einsparung von 

ca. 60 v. H. des aktuellen Energieverbrauchs. Die Erfahrungen der NEW zeigen, dass 

dieses Konzept in verschiedenen Städten und Gemeinden zwar bereits praktiziert, je-

doch nach immensen Beschwerden der Bevölkerung wieder rückgängig gemacht wur-

de.  

 

Konzept 2 

Die Abendschaltung wird deaktiviert. Sämtliche Leuchten werden dauerhaft im vorher 

als Absenkmodus im Nachtzeitraum bekannten Status betrieben. Dies hätte zur Folge, 

dass 70 Leuchtstellen, die lediglich im vorherigen Nachtmodus ausgeschaltet worden 

sind, dauerhaft nicht leuchten können. Eine Auflistung der betroffenen Leuchten ist der 

Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. Im Regelfall bleibt jedoch in den davon betroffe-

nen Straßenzügen mindestens jede zweite Lampe an. Es werden weiterhin alle Fuß-

gängerüberwege und Buswartehallen in voller Stärke beleuchtet.  
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Diese Variante führt gegenüber der Regelschaltung zu einer Einsparung von 33 v. H. 

des aktuellen Energieverbrauchs. Kosten für die Umschaltung fallen nach Aussage der 

NEW nicht an. Die Zuschaltung einzelner der 70 dauerhaft ausgeschalteten Leuchten 

ist grundsätzlich jederzeit möglich. Die Kosten für diese Zuschaltung betrügen für die 

erste Leuchte eines Straßenzugs 49,70 Euro netto, jede weitere Zuschaltung im Stra-

ßenzug betrüge 16,57 Euro.  

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussmitglied Stoltze spricht sich für das Konzept 2 aus, da eine Umrüstung zeit-

nah möglich sei und so kurzfristig Energie eingespart werden könne. Welche Straßen-

züge darüber hinaus weiter gedrosselt werden könnten, könne zukünftig geprüft wer-

den.  

 

Ausschussmitglied Dr. Boekels betont die Notwendigkeit, sowohl Kosten als auch CO2 

einzusparen und befürwortet daher das Konzept 1.  

 

Ausschussmitglied Krämer spricht sich ebenfalls für das Konzept 1 aus. 

 

Ausschussmitglied Polmans fragt nach, ob es grundsätzlich eine Beleuchtungspflicht 

gebe und inwieweit die Gemeinde z. B. im Falle eines Unfalls haftbar gemacht werden 

könne.  

 

Herr Derix antwortet hierauf, dass es keine grundsätzliche Beleuchtungspflicht für 

Straßen gebe. 

 

Ausschussmitglied Dr. Striemann spricht sich gegen eine komplette Nachtabschaltung 

aus. 

 

Ausschussvorsitzender Zilz lässt zunächst über den Antrag des Ausschussmitglieds Dr. 

Boekels abstimmen: 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Konzept 1 umzusetzen. 
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Abstimmungsergebnis: 

Fraktionen / 
fraktionslose Rats-
mitglieder 

Ja-Stimme(n) Gegenstimme(n) Enthaltung(en) 

Bündnis 90/Die Grünen 4   

CDU  3  

SPD 1 1  

NWG  3  

FDP  2  

CWG  1  

 

Damit ist der Antrag abgelehnt. 

 

Im Anschluss lässt Ausschussvorsitzender Zilz über den Beschlussvorschlag der Ver-

waltung abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt das Konzept 2 umzusetzen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

 

3) Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten 434-2020/2025 

 Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 6. April 2022 beantragt die SPD-Fraktion, die Treppenanlage auf 

dem Friedhof Oberkrüchten wiederherzustellen. Weitere Details sowie die Begründung 

sind dem der Sitzungsvorlage beigefügten Antrag zu entnehmen. Der Rat hat den An-

trag in seiner Sitzung vom 24. Mai 2022 zur weiteren Beratung an den Ausschuss für 

Bauen, Klima- und Umweltschutz verwiesen. 

 

Eine Sanierung der vorhandenen Treppenanlage lässt sich nicht wirtschaftlich darstel-

len. Ursächlich dafür ist, dass neben dem Belag auch der Unterbau stark geschädigt 

ist. Die Verwaltung schlägt daher den Neubau der Treppenanlage mit Betonblockstufen 

sowie seitlichen Geländern aus Stahl vor. Die Baukosten werden einschließlich der 

erforderlichen Rückbaumaßnahmen auf ca. 41.650,00 Euro brutto geschätzt. Entspre-

chende Haushaltsmittel sollen für das Haushaltsjahr 2023 angemeldet werden. 

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussmitglied Stoltze beantragt, den Beschlussvorschlag dahingehend zu ändern, 

dass die Arbeiten in Eigenleistung durch den Bauhof in diesem Jahr ausgeführt werden 
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sollen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushalts-

mittel, die Treppenanlage auf dem Friedhof Oberkrüchten in Eigenleistung durch den 

Bauhof in diesem Jahr zu erneuern. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Fraktionen / 
fraktionslose Rats-
mitglieder 

Ja-Stimme(n) Gegenstimme(n) Enthaltung(en) 

Bündnis 90/Die Grünen 4   

CDU 3   

SPD 2   

NWG 3   

FDP 2   

CWG   1 

 

 
 

 

4) Förderung von Gründächern 439-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 17. Mai 2022 

ist der Entwurf des Endberichts zur Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkon-

zepts für den Kreis Viersen, die Städte Tönisvorst und Viersen sowie die Gemeinden 

Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal eingebracht worden. Den Fraktio-

nen ist bis zum 30. Juni 2022 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die 

vorliegenden Anregungen bei allen Projektpartnern werden aktuell geprüft und in den 

Bericht eingearbeitet. Eine abschließende Vorlage des Klimaschutzkonzepts ist für die 

nächste Ausschusssitzung vorgesehen. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, ein klimarelevantes Projekt bereits kurzfristig auf der Basis 

entsprechender noch vorhandener Haushaltsmittel zum Klimaschutz im Jahr 2022 zu 

beginnen. Ergänzend weist die Verwaltung darauf hin, dass sich die im Stellenplan 

vorgesehene Stelle für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung aktuell im Auswahlver-

fahren befindet. 

 

Dachbegrünungen bringen viele Vorteile für Klima und Umwelt. Ein begrüntes Dach 

bietet Tieren und Pflanzen einen wertvollen Lebensraum und filtert Staub und Lärm. 

Gründächer speichern bis zu 90 v. H. des Regenwassers und geben dieses erst nach 
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und nach durch Verdunstung an die Umgebung ab. Begrünte Dachflächen helfen den 

CO2-Anteil in der Luft und damit einen Hauptverursacher der Klimaerwärmung zu redu-

zieren. Um einen Anreiz für die Umsetzung von Klimamaßnahmen zu geben, soll zu-

nächst die Errichtung von Gründächern gefördert werden. Eine Erweiterung der För-

derprogramme durch die Gemeinde Niederkrüchten ist im Weiteren zu beraten. 

 

Vorschlag für die Rahmenbedingungen zur Förderung von Gründächern: 

- Antragsberechtigt sind Eigentümer/innen von Grundstücken (Wohngrundstü-

cken/Garagengrundstücken/gewerblich genutzten Grundstücken und landwirt-

schaftlichen Grundstücken) in der Gemeinde Niederkrüchten. 

- Gefördert wird die Begrünung von Dächern von Bestandsgebäuden inklusive Gara-

gen sowie Gebäuden, die gerade fertiggestellt sind beziehungsweise werden. 

- Die Begrünung muss eine Mindestfläche von 12 m² betragen. 

- Die Begrünung muss mindestens fünf Jahre erhalten bleiben. 

- Pro Grundstück wird eine Förderung in Höhe von 400,00 Euro bewilligt. 

- Die Bewilligung von Förderanträgen ist auf circa 12.000,00 Euro für das Jahr 2022 

begrenzt. 

- Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht. 

- Im Antrag ist die Fläche zu beschreiben (derzeitiger Istzustand des Dachs, die vor-

gesehene Maßnahme und die Frist zur Fertigstellung der Maßnahme). 

- Die Dachbegrünungs-Maßnahme wird von der Gemeinde Niederkrüchten abge-

nommen. Nach der Abnahme wird die Förderung ausgezahlt. 

- Die Maßnahme sollte innerhalb des Haushaltsjahres 2022 bis zum 30. April 2023 

abgeschlossen sein.  

 

Verfahrensablauf: 

1. Antragstellung ab Oktober 2022 

2. Prüfung der Anträge 

3. Bewilligung 

4. Abnahme der Begrünung 

5. Auszahlung der Förderung 

  

Die Förderung gilt für Bestandsgebäude und geplante Gebäude, sofern keine Pflicht 

zur Dachbegrünung in einem Bebauungsplan festgesetzt ist.  

 

Die Ausschussmitglieder Bohnen und Hürckmans sowie Herr Derix verlassen den Sit-

zungssaal.  
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Beratungsverlauf: 

Ausschussmitglied Dr. Boekels berichtet über die Fördersumme für Gründächer in der 

Stadt Tönisvorst in Höhe von 2.000,00 Euro pro Grundstück und spricht sich daher für 

eine deutliche Erhöhung aus.  

 

Herr Hinsen erklärt, dass mit der angesetzten Fördersumme eine größere Anzahl an 

Antragsteller eine Zuwendung erhalten sollen. Die vorgeschlagene Fördersumme liege 

in vergleichbarer Höhe mit weiteren Städten und Gemeinden. 

 

Die Ausschussmitglieder Bohnen und Hürckmans sowie Herr Derix kehren in den Sit-

zungssaal zurück.  

 

Ausschussmitglied Dr. Boekels beantragt sodann, den Beschlussvorschlag der Verwal-

tung bezüglich der Fördersumme wie folgt zu ändern: 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Niederkrüchten richtet ein Förderprogramm für die Anlegung privater 

Gründächer ein. Die maximale Fördersumme pro Grundstück wird auf 1.000,00 Euro 

festgelegt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Fraktionen / 
fraktionslose Rats-
mitglieder 

Ja-Stimme(n) Gegenstimme(n) Enthaltung(en) 

Bündnis 90/Die Grünen 4   

CDU  3  

SPD  2  

NWG  3  

FDP  2  

CWG  1  

 

Damit ist der Antrag abgelehnt. 

 

Im Anschluss lässt Ausschussvorsitzender Zilz über den Beschlussvorschlag der Ver-

waltung abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Niederkrüchten richtet ein Förderprogramm für die Anlegung privater 

Gründächer ein. Die maximale Fördersumme pro Grundstück wird auf 400,00 Euro 
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festgelegt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

 

5) Beitritt zum Klima-Bündnis e.V. 438-2020/2025 

 Sachverhalt: 

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 17. Mai 2022 

ist der Entwurf des Endberichts zur Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkon-

zepts für den Kreis Viersen, die Städte Tönisvorst und Viersen sowie die Gemeinden 

Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal eingebracht worden. Damit geben 

sich die teilnehmenden Kommunen einen Handlungsrahmen zur Erfüllung der definier-

ten Klimaschutzziele. Bei der Initiierung und Umsetzung der Maßnahmen hat die Ver-

netzung verschiedener Akteure eine große Bedeutung. 

 

Um den Zielen des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit nachzukommen, wurde 

im Jahr 1990 der Verein Klima-Bündnis e. V. gegründet. Dort engagieren sich zahlrei-

che Städte und Gemeinden im kommunalen Klimaschutz. Das Klima-Bündnis arbeitet 

schwerpunktmäßig mit der administrativen und technischen Ebene in den Kommunen 

zusammen und stellt wertvolle Unterstützung für die Umsetzung von Klimaschutzmaß-

nahmen vor Ort zur Verfügung. Mitglieder können von den Erfahrungen anderer Kom-

munen profitieren, sich austauschen und die angebotenen Projekte und Aktionen nut-

zen, um eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu erwirken. Mehr als 1800 

Städte, Gemeinden, Landkreise haben sich seit dem Jahr 1990 dem Klima-Bündnis e. 

V. angeschlossen. Es ist Europas größtes Netzwerk zum Klimaschutz. Allein in 

Deutschland nehmen über 550 Städte und Gemeinden an diesem Bündnis teil. 

 

Der Verein setzt sich für die Reduktion der Treibhausgasemissionen und die Einhaltung 

des Pariser Abkommens ein. Darüber hinaus strebt das Klima-Bündnis Klimagerechtig-

keit an und unterstützt indigene Völker vor allem in Südamerika bei ihren Klimaschutz-

maßnahmen und dem Schutz und Erhalt des Regenwaldes. Die bekannteste Kampag-

ne des Klima-Bündnisses ist das „Stadtradeln“.  

 

Für die Gemeinde Niederkrüchten ergeben sich viele Vorteile durch eine Mitgliedschaft. 

An erster Stelle steht der Erfahrungsaustausch, der von einer nationalen auf die euro-

päische Ebene geführt wird. Eine Mitgliedschaft im Klima-Bündnis hätte in diesem Sin-

ne eine wichtige Signalwirkung nach innen und außen. Durch ein gemeinsames Han-
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deln wird die Bedeutung des kommunalen Klimaschutzes sehr deutlich. Das Klima-

Bündnis bietet über Projektgruppen, Berichte und Veranstaltungen eine Plattform zur 

Inspiration. Der Zugang zu Projektideen, Kampagnen, Maßnahmen etc. wird erleichtert. 

Zudem wird das Online-Werkzeug „Klimaschutz-Planer“, mit dem die Energiebilanz der 

Gemeinde Niederkrüchten erstellt wurde und künftig fortgeschrieben wird, durch das 

Klima-Bündnis für Mitglieder auch künftig kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Die Kosten für eine Mitgliedschaft belaufen sich auf ca. 230,00 Euro jährlich. Aus dem 

Kreis Viersen sind bis dato die Städte Viersen und Willich Mitglied im Klima-Bündnis. 

Weitere Städte und Gemeinden planen die Teilnahme. 

 

Mit der Mitgliedschaft am Klima-Bündnis e. V. würde sich die Gemeinde Niederkrüch-

ten zu folgenden Prinzipien verpflichten: 

 Effektiven und umfassenden Klimaschutz im Einklang mit den Klima-Bündnis-

Prinzipien – fair, naturkonform, lokal, ressourcenschonend und vielfältig – umzu-

setzen 

 Gemeinsam mit indigenen Völkern Klimagerechtigkeit zu fördern durch die Unter-

stützung ihrer Rechte, den Schutz der biologischen Vielfalt und Verzicht auf Holz 

aus Raubbau 

 Die Emissionen um mindestens 10 Prozent alle 5 Jahre zu senken; dies entspricht 

einer Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 

1990 

 Außerdem strebt die Gemeinde an, die Treibhausgasemissionen im Sinne der 

Forderungen des IPCC um 95 v. H. (im Vergleich zu 1990) bis zum Jahr 2050 zu 

reduzieren 

 

Beratungsverlauf: 

./. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Niederkrüchten tritt dem europäischen Städtenetzwerk Klima-Bündnis e. 

V. bei. Damit verpflichtet sich die Gemeinde zu den Prinzipien und Zielen des Klima-

Bündnisses für einen umfassenden und gerechten Klimaschutz, wie sie in der Charta 

der Klima-Bündnis-Mitglieder beschrieben werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 
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6) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 ./. 

 

 
 

 

 

 

Ausschussvorsitzender Zilz schließt die Sitzung. 
 

 

 

 

 

gez. Zilz  gez. Derwahl-Toll 

Ausschussvorsitzender stellv. Schriftführerin  
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 15. August 2022 
Der Bürgermeister 
Planen, Bauen und Umwelt 
Aktenzeichen: 65 und 66 
 

Vorlagen-Nr.  436-2020/2025 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 6. September 2022  

 

 

Bericht der Verwaltung zu laufenden Baumaßnahmen 

 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung berichtet in der Sitzung über den Sachstand der folgenden aktuellen Baumaß-

nahmen: 

 

Feuchteschaden Kinder- und Jugendtreff 

Nach einem Starkregenereignis am Pfingstwochenende 2022 wurden im Kinder- und Jugend-

treff erhebliche Feuchteschäden festgestellt. Die gesamte Bodenplatte war mit Feuchtigkeit be-

aufschlagt. Das Wasser sammelte sich oberhalb der Betonbodenplatte in der Strichdämmlage. 

Die Feuchtigkeit gelangte über Kapillarwirkung in die tragenden und nichttragenden Wände. An 

diesen Wänden waren deutliche Schimmelausblühungen erkennbar. Als Sofortmaßnahme wur-

den Bautrockner installiert. Ferner wurde die äußere Abdichtung freigelegt. Da die Bodenplatte 

feuchtigkeitsdicht abgesperrt wurde, ist eine Austrocknung nur nach innen möglich.  

 

Um die baubiologischen Schäden (Schimmelsporen, Bakterien etc.) abschätzen zu können 

wurde ein Institut für Baubiologie beauftragt. Die labortechnische Untersuchung der Material-

proben aus dem Fußbodenaufbau kam zu dem Ergebnis, dass die biologische Belastung zu 

hoch ist und eine Trocknung mithin nicht zum Erfolg führt. Vom Gutachter wurde daher ein voll-

ständiger Rückbau des Fußbodenaufbaus sowie ein Rückbau des Putzes beziehungsweise 

eine Entfernung der Beplankung an den Ständerwänden in den betroffenen Bereichen empfoh-

len. 
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Gleichzeitig wurde ein Gutachterbüro für Bauschäden zur Ermittlung der Schadensursache be-

auftragt. Das Gutachten zur Klärung der Schadensursache lag zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Sitzungsvorlage noch nicht vor. Die Gewährleistungsfristen sowohl für die Bauüberwachung als 

auch für die Bauausführung sind abgelaufen. Zur Prüfung möglicher Schadenersatzansprüche 

wurde eine Rechtsberatung beteiligt.  

 

Baulicher Zustand Hallenbad Elmpt 

Der bauliche Zustand des Hallenbades in Elmpt ist insgesamt sehr schlecht. Die Auswirkungen 

der stark fortgeschrittenen Betonkorrosion können die Standfestigkeit des Gebäudes gefährden. 

Die Verwaltung hat einen Baugutachter damit beauftragt die Schäden und deren mögliche 

Auswirkungen zu beurteilen. Dazu wurden Betonproben entnommen, die labortechnisch unter-

sucht werden, um aussagefähige Ergebnisse bezüglich der fortschreitenden Betonkorrosion zu 

erhalten. Das Baugutachten sowie die labortechnischen Untersuchungsergebnisse lagen zum 

Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht vor. 

 

Zudem tritt Wasser durch die schadhafte Dachhaut ins Gebäude ein. Bei einer Begehung der 

Dachflächen mit einem Fachunternehmen wurde festgestellt, dass die Dachflächen stark sanie-

rungsbedürftig sind. Eine Reparatur ist aufgrund der zahlreichen Fehlstellen nicht wirtschaftlich. 

 

Des Weiteren ist die Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage sehr schadensanfällig. 

Die Ersatzteilbeschaffung wird immer schwieriger. Das Bad war ursprünglich mit zwei redundant 

geschalteten Heizungsanlagen ausgestattet. Nach dem Totalausfall der ersten Heizungsanlage 

wird diese als „Ersatzteillager“ für die andere Anlage genutzt. Bei einem sehr wahrscheinlichen 

Ausfall der verbliebenen Heizung können weder Beheizung des Gebäudes noch Warmwasser-

erzeugung (Brauchwasser und Beckenwasser) erfolgen. Nach Aussage der NEW ist zudem 

eine Anpassung der Heizungsanlage im Zuge der Umstellung von L-Gas auf H-Gas im Frühjahr 

2023 nicht möglich.  

 

Die Aufbereitung des Badebeckenwassers und die Trinkwasserinstallationen entsprechen nicht 

mehr den allgemeinen Regeln der Technik. Beide sind dringend sanierungsbedürftig. Gemäß 

Trinkwasserverordnung haben trinkwasserführende Systeme den aktuellen, allgemeinen aner-

kannten Regeln der Technik zu entsprechen. Beprobungen des Gesundheitsamts des Kreises 

Viersen haben fortwährend eine Legionellenbelastung des Beckenwassers ergeben. Sämtliche 

Maßnahmen diese Belastung zu entfernen blieben erfolglos. Das Gesundheitsamt kann einen 

dauerhaften weiteren Betrieb des Hallenbades in dem aktuellen Zustand aus trinkwasserhygie-

nischer Sicht nicht befürworten und weist nachdrücklich darauf hin, dass die Gemeinde als Be-

treiberin des Bads für den einwandfreien Betrieb verantwortlich ist.  
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Eine Wärmedämmung der Gebäudehülle ist faktisch nicht vorhanden. Vor dem Hintergrund der 

Verknappung der Rohstoffe und der steigenden Energiekosten ist zu überlegen, ob ein Gas- 

und Stromverbrauch, wie er zum weiteren Badebetrieb notwendig ist, noch zeitgemäß ist. 

 

Bei einer geplanten weiteren Nutzung des Hallenbades sind die nachfolgend aufgeführten 

Schritte durchzuführen: 

1. Statisches Gutachten, bezüglich der Standfestigkeit des Gebäudes erstellen.  

2. Austausch Filtermedien Badewasser 

3. Mängelbeseitigung Elektroinstallation 

4. Mängelbeseitigung Fliesen, einschl. Bodenabläufen 

5. Erneuerung Trinkwasserinstallation  

6. Erneuerung Dachflächen 

7. Erneuerung Heizungs- und Warmwasseranlage  

8. Energetische Maßnahmen  

 

Die Punkte 2 bis 8 kommen nur zur Ausführung, wenn aus statischen Gründen nichts gegen 

einen weiteren Betrieb spricht.  

 

Umbau Kindertagesstätte Oberkrüchten 

Nach Beratung im Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 5. Oktober 2021 hat der 

Rat die Verwaltung in seiner Sitzung am 9. November 2021 beauftragt, Umbau und Erweiterung 

der Kindertageseinrichtung „Pusteblume“ im Ortsteil Oberkrüchten durchzuführen. 

 

Die Leistungsverzeichnisse der Gewerke Abbruch, Rohbau, Fenster- und Außentüren, Estrich, 

Trockenbau- und Putz, Innentüren und Trennwandanlagen, Bodenbelagsarbeiten, Maler, Dach-

decker, Fliesen und Metallarbeiten sind veröffentlicht. Die Eröffnungstermine sind auf Anfang 

September festgelegt. 

Die Leistungsverzeichnisse der Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro befinden sich in 

Fertigstellung durch den Fachplaner und sollen kurzfristig veröffentlicht werden. 

Der Umbau soll nach den Herbstferien begonnen werden. 

 

Einbau von Lüftungsanlagen 

Nach Beratung im Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 5. Oktober 2021 hat der 

Rat die Verwaltung in seiner Sitzung am 9. November 2021 beauftragt, in verschiedenen Schu-

len und Kindertageseinrichtungen dezentrale Lüftungsanlagen für die Räume, die nicht über 

eine ausreichende Fensteröffnungsfläche zur freien Lüftung verfügen, zu installieren und als 
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flankierende Maßnahme CO2 - Ampeln zu beschaffen. Die entsprechenden Leistungsverzeich-

nisse werden aktuell erstellt. Die CO2 - Ampeln sind bereits seit Dezember 2021 im Betrieb. 

 

Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt in der Begegnungsstätte Niederkrüchten und im 

Bürgerhaus Elmpt die zentrale Lüftungsanlage zu erneuern. Die entsprechenden Aufträge sind 

erteilt. Die Ausführung soll im Oktober erfolgen. 

 

Retentionsbecken Pannenmühle 

Die Tiefbauarbeiten am Retentionsbecken Pannenmühle sind bis auf die Einsaat- und Pflanzar-

beiten abgeschlossen. Außerdem wurde die alte Einleitungsstelle zum Ryther Graben entspre-

chend zurückgebaut. Das Becken ist somit funktionsfähig und betriebsbereit. Sobald die ge-

wählten Saatmischungen durch die Untere Naturschutzbehörde freigegeben sind, werden die 

Grünarbeiten unter Berücksichtigung der Saat- und Wettervoraussetzungen durchgeführt.  

 

Kanalsanierung Rathausstraße/Gartenstraße 

Derzeit wird der Hauptkanal in der Gartenstraße erneuert. Sobald der Hauptkanal bis zur Kreu-

zung zur Straße An Felderhausen verlegt ist, erfolgt auf dem "Rückweg" die Erneuerung der 

Anschlussleitungen bis zum Schleeker Weg. Die Kanalarbeiten sollen bis Ende Oktober abge-

schlossen werden. Im Anschluss daran wird im Bereich Rathausstraße/Mittelstraße mit dem 

Straßenausbau begonnen. 

 

Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen 

In den Jahren 2019 bis 2021 wurden die Bushaltestellen An Felderhausen und Am Lindbruch 

im Ortsteil Niederkrüchten sowie Overhetfelder Straße im Ortsteil Elmpt jeweils in beiden Fahrt-

richtungen behindertengerecht ausgebaut. Die Arbeiten an den Haltepunkten An Felderhausen 

und Overhetfelder Straße sind abgeschlossen. Die Mängelbeseitigung der Haltestelle Am Lind-

bruch steht noch aus, da die NEW Arbeiten an der Straßenbeleuchtung in diesem Bereich aus-

führt.  

 

Endausbau Heineland 

Die Arbeiten zum Endausbau des Heinelandes in Niederkrüchten Elmpt laufen seit dem 16. Mai 

2022. Der Ausbaubereich wurde in 17 Bauabschnitte unterteilt, um die Behinderung für die An-

wohner so gering wie möglich zu halten. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen, fehlen-

den Fachkräften und Engpässen bei der Materiallieferung ist die Baustelle erheblich in Termin-

verzug. Bei einem milden Witterungsverlauf in den Schlechtwettermonaten kann diese Verzöge-

rung bezogen auf den Fertigstellungstermin noch aufgeholt werden.  
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Vorschlag: 

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle / Sachkonto: Verschiedene Sachkonten                                   
/ 

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☒ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☒ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



 

 

 

 

Verwaltungsvorlage 435-2020/2025   Seite 1 von 3 

Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 15. August 2022 
Der Bürgermeister 
Hoch- und Straßenbau 
Aktenzeichen: 66 16 10 
 

Vorlagen-Nr.  435-2020/2025 

Sachbearbeiter: Hermann Derix 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 6. September 2022  

 

 

Straßenbeleuchtung 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2022 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Straßenbe-

leuchtung testweise abzusenken und aus den gewonnenen Ergebnissen gegebenenfalls weite-

re Umsetzungsmöglichkeiten abzuleiten. Weitere Details sowie die Begründung sind dem der 

Sitzungsvorlage beigefügten Antrag zu entnehmen. Der Rat hat den Antrag in seiner Sitzung 

am 21. Juni 2022 zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Bauen, Klima- und Umwelt-

schutz verwiesen. 

 

Bereits durch die konsequente Umstellung auf LED-Technik konnte der Energieverbrauch von 

vormals 561.199 KWh auf 175.083 KWh pro Jahr reduziert werden. Zudem konnte der Ausstoß 

des klimaschädlichen CO2 um 119,70 t von 173,97 t auf 54,28 t gesenkt werden. Beides ent-

spricht einer Reduzierung um ca. 70 v.H.  

 

Im Hinblick auf den vorliegenden Fraktionsantrag sowie insbesondere vor dem Hintergrund des 

Ukrainekonflikts und der damit zu erwartenden Energieknappheit wurden in Kooperation mit der 

NEW zwei Konzepte zu möglichen weiteren Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuch-

tung erarbeitet.  
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Konzept 1 

Das Konzept 1 beinhaltet die Abschaltung der gesamten Straßenbeleuchtung von 22.30 Uhr 

abends bis 6.00 Uhr morgens. Dies führt zu einer Einsparung von weiteren ungefähr 60 % des 

aktuellen Energieverbrauchs. Die Erfahrungen der NEW zeigen, dass dieses Konzept in ver-

schiedenen Städten und Gemeinden zwar bereits praktiziert, jedoch nach immensen Be-

schwerden der Bevölkerung wieder rückgängig gemacht wurde.  

 

Konzept 2 

Die Abendschaltung wird deaktiviert. Sämtliche Leuchten werden dauerhaft im vorher als Ab-

senkmodus im Nachtzeitraum bekannten Status betrieben. Dies hätte zur Folge, dass 70 

Leuchtstellen, die lediglich im vorherigen Nachtmodus ausgeschaltet worden sind, dauerhaft 

nicht leuchten können. Eine Auflistung der betroffenen Leuchten ist als Anlage beigefügt. Im 

Regelfall bleibt jedoch in den davon betroffenen Straßenzügen mindestens jede zweite Lampe 

an. Es werden weiterhin alle Fußgängerüberwege und Buswartehallen in voller Stärke beleuch-

tet.  

Diese Variante führt gegenüber der Regelschaltung zu einer Einsparung von 33 % des aktuel-

len Energieverbrauchs. Kosten für die Umschaltung fallen nach Aussage der NEW nicht an. Die 

Zuschaltung einzelner, der 70 dauerhaft ausgeschalteten Leuchten, ist grundsätzlich jederzeit 

möglich. Die Kosten für diese Zuschaltung betrügen für die erste Leuchte eines Straßenzugs 

49,70 € netto, jede weitere Zuschaltung im Straßenzug betrüge 16,57 €.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt das Konzept 2 umzusetzen. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

  

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle / Sachkonto: 1.100.120101/52411000 

Kosten der Maßnahme:  Diese Stromeinsparung dient dann zur 
teilweisen Kompensation der zu erwarten-
den Strompreiserhöhungen. 

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Anlage(n): 

1. Antrag der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen vom 8. Juni 2022 

2. Berechnung zu den Einsparpotenzialen 

3. Auflistung der Morgen- und Abendleuchten 

 

 

 

gez. Wassong 









Konzepte zur Energieeinsparung

1. Ermittlung gesamt 
Verbrauch Vorjahr

2. Ermittlung 
Jahresbrennstunden 

in h

Verbrauch in 
KWh NEU

Ort Verbrauch 
in KWh

Gesamt Nacht/Abend/
Morgen

nur Nacht Bei 100% Reduzierter B ungefähr Maßnahme Einsparung 
in % 

ungefähr

Niederkrüchten 175.083 4060 1380 2680 50,27 29,08 175083 Abend von 22:30-06:00Uhr nicht geschaltet 0 IST-Zustand

Niederkrüchten 175.083 4060 1380 0 50,27 0,00 69393 von 22:30-06:00Uhr alle AUS -60 Konzept 1.

Niederkrüchten 175.083 4060 0 4060 0,00 29,08 118057 Abend wird deaktiviert, ca.70 Leuchten immer AUS -33 Konzept 2.

Bereits erziehlte Einsparungen:
Verbräuche 2021 175.083 Ergibt CO² in T 54,28

Verbräuche 2017 561.199 Ergibt CO² in T 173,97

Einsparung in KWh 386.116 Einsparung in T 119,70
Einsparung in % -69 -69

CO²-Faktor in Kg/KWh 0,31

3. Gesamtleistungen 
zum Schaltprogramm



ANL_ID Ortsteil Straße Mastnummer Hausnummer
21775 Elmpt Franzstraße 0004 16
21819 Elmpt Grünewaldstraße 0032 28
21941 Elmpt Industriestraße 0006
21936 Elmpt Industriestraße 0012
21937 Elmpt Industriestraße 0014 28
21945 Elmpt Josefstraße 0004 12
21954 Elmpt Karlstraße 0016 21
21955 Elmpt Karlstraße 0018 23
22000 Elmpt Laurentiusstraße 0008 17
21981 Elmpt Laurentiusstraße 0010 17
21982 Elmpt Laurentiusstraße 0012 17
22064 Elmpt Op dem Felde 0008
22144 Elmpt Schmielenweg 0010 31
22145 Elmpt Schmielenweg 0012 35
22158 Elmpt Schmielenweg 0036 87
22204 Elmpt Tannenweg 0004 6
22347 Niederkrüchten Am Kamp 0018
22350 Niederkrüchten Am Kamp 0022
22354 Niederkrüchten Am Kamp 0030
22355 Niederkrüchten Am Kamp 0032
22358 Niederkrüchten Am Kamp 0038 49
22361 Niederkrüchten Am Kamp 0042 35
22362 Niederkrüchten Am Kamp 0044 37
22368 Niederkrüchten Am Kamp 0054 41
22369 Niederkrüchten Am Kamp 0056 43
22412 Niederkrüchten Auf dem Stepken 0010 4
22465 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0004 8
22472 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0008 12
22452 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0016 18
22455 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0020 22
22457 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0024 26
22458 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0026 30
22460 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0030 38
22462 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0034 42
22464 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0038
22467 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0042
22469 Niederkrüchten Dr.-Lindemann-Straße 0046 52
22511 Niederkrüchten Friedensstraße 0004 3
22513 Niederkrüchten Friedensstraße 0008 7
22496 Niederkrüchten Friedensstraße 0010
22503 Niederkrüchten Friedensstraße 0014
22508 Niederkrüchten Friedensstraße 0022
22497 Niederkrüchten Friedensstraße 0110
22526 Niederkrüchten Gartenstraße 0002 2
22527 Niederkrüchten Gartenstraße 0006 12
22523 Niederkrüchten Gartenstraße 0010 24
22524 Niederkrüchten Gartenstraße 0014 34
22525 Niederkrüchten Gartenstraße 0016
22646 Niederkrüchten Rathausstraße 0002 2



22647 Niederkrüchten Rathausstraße 0004 2
22648 Niederkrüchten Rathausstraße 0006 6
22649 Niederkrüchten Rathausstraße 0008 8
22645 Niederkrüchten Rathausstraße 0010 19
22650 Niederkrüchten Ringstraße 0002 5
22686 Niederkrüchten Stadionstraße 0012
22687 Niederkrüchten Stadionstraße 0014
22689 Niederkrüchten Stadionstraße 0018
22801 Oberkrüchten Schmutzersweg 0022
22843 Overhetfeld Diesberg 0004
22909 Overhetfeld Eichenstraße 0002 3
22911 Overhetfeld Eichenstraße 0006 6
22970 Overhetfeld Lilienstraße 0004 4
22972 Overhetfeld Lilienstraße 0008
22964 Overhetfeld Lilienstraße 0010
22967 Overhetfeld Lilienstraße 0016
22980 Overhetfeld Nasse Straße 0002 56
22996 Overhetfeld Steinefeld 0016 31



Tragsystem1 Bauform1 Material1 LPH1
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
Aufsatzmast / 4,5 m / konisch / Stahl / ZM 76 mm konisch Stahl 4,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Ausleger 1-fach 7
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Aufsatzmast / 4,5 m / konisch / Stahl / ZM 76 mm konisch Stahl 4,5
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
Bogenmast Sonderausf.(Leu. 09) konisch Alu 4
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6



AM 3,6 m hist. historisch Alu mit Stahlkern 3,6
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
Aufsatzmast / 4,5 m / konisch / Stahl / ZM 76 mm konisch Stahl 4,5
Aufsatzmast / 4,5 m / konisch / Stahl / ZM 76 mm konisch Stahl 4,5
Aufsatzmast / 6,0 m / konisch / Stahl / ZM 76 mm konisch Stahl 6
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5
PM 7,5 m / 2,24 m kon konisch Stahl 7,5



Leuchtentyp1 chtenanza Lampe1 Lampenanzahl1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
AEG / Minikoffer / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
AEG / Minikoffer / 76 mm 1 LED-Plug-In 24W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Vulkan / Schirmleuchte M74 / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 HME / 125W 1
Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 2 HME / 50W 1



Vulkan / Antikleuchte M7428 / 76 mm 2 HME / 50W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
AEG / Minikoffer / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
AEG / Minikoffer / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
AEG / Minikoffer / 76 mm 1 LED-Plug-In 19W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1
Hellux Mastansatz LRF 304-2 / 2x36 LMT 1 LED-Tube 16W 1
Siemens Spiegeloptik 5 NA 585 / 1x125 1 LED-Plug-In 27W 1



Lampenleistung1 Schaltungsart1
27 Abend
19 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
16 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
24 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
16 Abend
16 Abend
16 Abend
16 Abend

125 Abend
50 Abend



50 Abend
16 Abend
16 Abend
16 Abend
27 Abend
19 Abend
19 Abend
19 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
27 Abend
16 Abend
27 Abend
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 15. August 2022 
Der Bürgermeister 
Hoch- und Straßenbau 
Aktenzeichen: 65 20 71/3 
 

Vorlagen-Nr.  434-2020/2025 

Sachbearbeiter: Hermann Derix 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 6. September 2022  

 

 

Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 6. April 2022 beantragt die SPD-Fraktion, die Treppenanlage auf dem Fried-

hof Oberkrüchten wiederherzustellen. Weitere Details sowie die Begründung sind dem der Sit-

zungsvorlage beigefügten Antrag zu entnehmen. Der Rat hat den Antrag in seiner Sitzung vom 

24. Mai 2022 zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 

verwiesen. 

 

Eine Sanierung der vorhandenen Treppenanlage lässt sich nicht wirtschaftlich darstellen. Ur-

sächlich dafür ist, dass neben dem Belag auch der Unterbau stark geschädigt ist. Die Verwal-

tung schlägt daher den Neubau der Treppenanlage mit Betonblockstufen sowie seitlichen Gel-

ändern aus Stahl vor. Die Baukosten werden einschließlich der erforderlichen Rückbaumaß-

nahmen auf ca. 41.650,00 Euro brutto geschätzt. Entsprechende Haushaltsmittel sollen für das 

Haushaltsjahr 2023 angemeldet werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für 

das Jahr 2023, die Treppenanlage auf dem Friedhof Oberkrüchten zu erneuern. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Antrag der SPD-Fraktion vom 6. April 2022 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle / Sachkonto: noch zu veranschlagen im Haushalt 2023 

Kosten der Maßnahme:  41.650,00 EUR  

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 16. August 2022 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 60 15 
 

Vorlagen-Nr.  439-2020/2025 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 6. September 2022  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27. September 2022  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 8. November 2022  

 

 

Förderung von Gründächern 

 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 17. Mai 2022 ist der 

Entwurf des Endberichts zur Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für den Kreis 

Viersen, die Städte Tönisvorst und Viersen sowie die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Nieder-

krüchten und Schwalmtal eingebracht worden. Den Fraktionen ist bis zum 30. Juni 2022 Gele-

genheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die vorliegenden Anregungen bei allen Projekt-

partnern werden aktuell geprüft und in den Bericht eingearbeitet. Eine abschließende Vorlage 

des Klimaschutzkonzepts ist für die nächste Ausschusssitzung vorgesehen. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, ein klimarelevantes Projekt bereits kurzfristig auf der Basis entspre-

chender noch vorhandener Haushaltsmittel zum Klimaschutz im Jahr 2022 zu beginnen. Ergän-

zend weist die Verwaltung darauf hin, dass sich die im Stellenplan vorgesehene Stelle für Kli-

maschutz und Klimafolgenanpassung aktuell im Auswahlverfahren befindet. 

 

Dachbegrünungen bringen viele Vorteile für Klima und Umwelt. Ein begrüntes Dach bietet Tie-

ren und Pflanzen einen wertvollen Lebensraum und filtert Staub und Lärm. Gründächer spei-

chern bis zu 90 v.H. des Regenwassers und geben dieses erst nach und nach durch Verduns-

tung an die Umgebung ab. Begrünte Dachflächen helfen den CO2-Anteil in der Luft und damit 

einen Hauptverursacher der Klimaerwärmung zu reduzieren. Um einen Anreiz für die Umset-
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zung von Klimamaßnahmen zu geben, soll zunächst die Errichtung von Gründächern gefördert 

werden. Eine Erweiterung der Förderprogramme durch die Gemeinde Niederkrüchten ist im 

Weiteren zu beraten. 

 

Vorschlag für die Rahmenbedingungen zur Förderung von Gründächern: 

- Antragsberechtigt sind Eigentümer/innen von Grundstücken (Wohngrundstü-

cken/Garagengrundstücken/gewerblich genutzten Grundstücken und landwirtschaftli-

chen Grundstücken) in der Gemeinde Niederkrüchten. 

- Gefördert wird die Begrünung von Dächern von Bestandsgebäuden inklusive Garagen 

sowie Gebäuden die gerade fertiggestellt sind beziehungsweise werden. 

- Die Begrünung muss eine Mindestfläche von 12 m² betragen. 

- Die Begrünung muss mindestens fünf Jahre erhalten bleiben. 

- Pro Grundstück wird eine Förderung in Höhe von 400,00 Euro bewilligt. 

- Die Bewilligung von Förderanträgen ist auf circa 12.000 Euro für das Jahr 2022 be-

grenzt. 

- Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht. 

- Im Antrag ist die Fläche zu beschreiben (derzeitiger Istzustand des Daches, die vorge-

sehene Maßnahme und die Frist zur Fertigstellung der Maßnahme). 

- Die Dachbegrünungs-Maßnahme wird von der Gemeinde Niederkrüchten abgenommen. 

Nach der Abnahme wird die Förderung ausgezahlt. 

- Die Maßnahme sollte innerhalb des Haushaltsjahres 2022 bis zum 30.04.2023 abge-

schlossen sein.  

 

Verfahrensablauf: 

1. Antragstellung ab Oktober 2022 

2. Prüfung der Anträge 

3. Bewilligung 

4. Abnahme der Begrünung 

5. Auszahlung der Förderung 

  

Die Förderung gilt für Bestandsgebäude und geplante Gebäude, sofern keine Pflicht zur Dach-

begrünung in einem Bebauungsplan festgesetzt ist.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Niederkrüchten richtet ein Förderprogramm für die Anlegung privater Gründä-

cher ein. Die maximale Fördersumme pro Grundstück wird auf 400,00 Euro festgelegt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle / Sachkonto: 1.100.14.01.01/54310000 

Kosten der Maßnahme:  12.000,00 EUR 

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 16. August 2022 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 60 15 
 

Vorlagen-Nr.  438-2020/2025 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 6. September 2022  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 27. September 2022  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 8. November 2022  

 

 

Beitritt zum Klima-Bündnis e. V. 

 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz am 17. Mai 2022 ist der 

Entwurf des Endberichts zur Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für den Kreis 

Viersen, die Städte Tönisvorst und Viersen sowie die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Nieder-

krüchten und Schwalmtal eingebracht worden. Damit geben sich die teilnehmenden Kommunen 

einen Handlungsrahmen zur Erfüllung der definierten Klimaschutzziele. Bei der Initiierung und 

Umsetzung der Maßnahmen hat die Vernetzung verschiedener Akteure eine große Bedeutung. 

 

Um den Zielen des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit nachzukommen, wurde im Jahr 

1990 der Verein Klima-Bündnis e. V. gegründet. Dort engagieren sich zahlreiche Städte und 

Gemeinden im kommunalen Klimaschutz. Das Klima-Bündnis arbeitet schwerpunktmäßig mit 

der administrativen und technischen Ebene in den Kommunen zusammen und stellt wertvolle 

Unterstützung für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort zur Verfügung. Mitglie-

der können von den Erfahrungen anderer Kommunen profitieren, sich austauschen und die an-

gebotenen Projekte und Aktionen nutzen, um eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu 

erwirken. Mehr als 1800 Städte, Gemeinden, Landkreise haben sich seit dem Jahr 1990 dem 

Klima-Bündnis e. V. angeschlossen. Es ist Europas größtes Netzwerk zum Klimaschutz. Allein 

in Deutschland nehmen über 550 Städte und Gemeinden an diesem Bündnis teil. 
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Der Verein setzt sich für die Reduktion der Treibhausgasemissionen und die Einhaltung des 

Pariser Abkommens ein. Darüber hinaus strebt das Klima-Bündnis Klimagerechtigkeit an und 

unterstützt indigene Völker vor allem in Südamerika bei ihren Klimaschutzmaßnahmen und dem 

Schutz und Erhalt des Regenwaldes. Die bekannteste Kampagne des Klima-Bündnisses ist das 

„Stadtradeln“.  

 

Für die Gemeinde Niederkrüchten ergeben sich viele Vorteile durch eine Mitgliedschaft. An ers-

ter Stelle steht der Erfahrungsaustausch, der von einer nationalen auf die europäische Ebene 

geführt wird. Eine Mitgliedschaft im Klima-Bündnis hätte in diesem Sinne eine wichtige Signal-

wirkung nach innen und außen. Durch ein gemeinsames Handeln wird die Bedeutung des 

kommunalen Klimaschutzes sehr deutlich. Das Klima-Bündnis bietet über Projektgruppen, Be-

richte und Veranstaltungen eine Plattform zur Inspiration. Der Zugang zu Projektideen, Kam-

pagnen, Maßnahmen etc. wird erleichtert. Zudem wird das Online-Werkzeug „Klimaschutz-

Planer“, mit dem die Energiebilanz der Gemeinde Niederkrüchten erstellt wurde und künftig 

fortgeschrieben wird, durch das Klima-Bündnis für Mitglieder auch künftig kostenlos zur Verfü-

gung gestellt. 

 

Die Kosten für eine Mitgliedschaft belaufen sich auf ca. 230,00 EUR jährlich. Aus dem Kreis 

Viersen sind bis dato die Städte Viersen und Willich Mitglied im Klima-Bündnis. Weitere Städte 

und Gemeinden planen die Teilnahme. 

 

Mit der Mitgliedschaft am Klima-Bündnis e. V. würde sich die Gemeinde Niederkrüchten zu fol-

genden Prinzipien verpflichten: 

 Effektiven und umfassenden Klimaschutz im Einklang mit den Klima-Bündnis-Prinzipien – 

fair, naturkonform, lokal, ressourcenschonend und vielfältig – umzusetzen 

 Gemeinsam mit indigenen Völkern Klimagerechtigkeit zu fördern – durch die Unterstützung 

ihrer Rechte, den Schutz der biologischen Vielfalt und Verzicht auf Holz aus Raubbau 

 Die Emissionen um mindestens 10 Prozent alle 5 Jahre zu senken; dies entspricht einer 

Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 

 Außerdem strebt die Gemeinde an, die Treibhausgasemissionen im Sinne der Forderungen 

des IPCC um 95 % (im Vergleich zu 1990) bis zum Jahr 2050 zu reduzieren 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Niederkrüchten tritt dem europäischen Städtenetzwerk Klima-Bündnis e. V. bei. 

Damit verpflichtet sich die Gemeinde zu den Prinzipien und Zielen des Klima-Bündnisses für 

einen umfassenden und gerechten Klimaschutz, wie sie in der Charta der Klima-Bündnis-

Mitglieder beschrieben werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Charta der Klima-Bündnis-Mitglieder 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle / Sachkonto: 1.100.140101/53170000 

Kosten der Maßnahme:  ca. 230,00 EUR jährlich 

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



 

CHARTA DER  
KLIMA-BÜNDNIS-MITGLIEDER  
VERABSCHIEDET AM 8. SEPTEMBER 2021 

 

Erklärung von Wels: 
Charta der Klima-Bündnis-Mitglieder 

Ein Zeichen für ambitionierten Klimaschutz 
verabschiedet am 8. September 2021 

Hintergrundinformationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur Charta der 
Klima-Bündnis-Mitglieder 
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EINLEITUNG 

Das kommunale Netzwerk des Klima-Bündnis blickt auf 30 Jahre Arbeit zurück und 
sieht die Notwendigkeit eine aktuelle Bewertung der eignenen 
Selbstverpflichtungen und Themenbereiche vorzunehmen sowie Empfehlungen 
für die weiteren Diskussionen in den Mitgliedskommunen auszusprechen. 

Über 1.800 europäische Kommunen und Regionen in 27 Ländern haben sich seit 
1990 dem Klima-Bündnis angeschlossen. In vielen Fällen geht ihr Engagement weit 
über das der Staaten hinaus. Ausgehend von einzelnen eher technisch 
ausgerichteten Klimaschutzmaßnahmen haben viele Kommunen Strategien 
weiterentwickelt und beziehen heute private Verbraucher*innen, Verbände und 
Unternehmen durch Motivation und Koordination in ihren Aktivitäten mit ein. Mit 
den bisherigen Erfahrungsberichten sowie Treibhausgasbilanzen können die 
Mitglieder belegen, dass die Aktionsprogramme deutliche Fortschritte in vielen 
klimarelevanten Bereichen erzielen konnten: Ausbau von energieeffizienten 
Bauweisen, Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien, Unterstützung der 
Bürgerenergie auf lokaler Ebene, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und 
Lösungen für den Ausbau der Infrastruktur für den Fahrradverkehr. Die 
Rahmenbedingungen im Energie- und Verkehrsbereich, die durch die nationale, 
europäische und internationale Klimaschutzpolitik gesetzt werden, enthalten noch 
viele Hindernisse, um die  notwendigen CO2-Reduktionen zu erreichen. 

Eine umfassende Reduktion der Treibhausgasemissionen ist notwendig, um die 
drohenden Kipppunkte zu vermeiden, bei deren Überschreitung es zu 
unumkehrbaren Veränderungen im Klimasystem kommt. Wir müssen deshalb 
sowohl den bisher durch die Klima-Bündnis-Mitglieder eingeschlagenen Pfad 
bekräftigen, als auch die Mitgliedskommunen dabei unterstützen, darüber 
hinausgehende Klimaschutzziele zu beschreiben und zu erreichen. 

Gleichzeitig müssen unsere Klimaschutzanstrengungen durch entsprechende 
nationale, europäische und internationale Maßnahmen flankiert werden, um eine 
Überhitzung der Erde und dramatische Veränderungen in unserem Ökosytem zu 
verhindern. Dies wurde in vielen Klimanotstandserklärungen von 
Mitgliedskommunen nochmals bekräftigt. Der Sechste Sachstandsbericht (AR6) 
des IPCC, der im August 2021 veröffentlich wurde, verweist darauf, dass die 
durchschnittliche Temperaturerhöhung von 1,5°C voraussichtlich schon 
wesentlich früher als bisher gedacht eintreten wird. 

Eine neue Dringlichkeit – die Klimanotstandserklärungen 

Die Klima-Bündnis-Zielsetzung war bisher eine wichtige Referenz für den 
kommunalen Klimaschutz. Sie ist der Ausgangspunkt vielfältiger 
Klimaschutzmaßnahmen. Seit einigen Jahren gibt es eine regelrechte Inflation an 
ambitionierten Zielsetzungen, an denen sich vielfach auch Kommunen orientieren 



 

 

 

(z.B. das Pariser Abkommen aus 2015, der Konvent der Bürgermeister mit 11.000 
Unterzeichnern*innen sowie nationale Ziele). Allerdings gibt es eine große Lücke 
zwischen den politischen Bekundungen und der tatsächlichen Umsetzung von 
Maßnahmen. 

Eine einzelne zusätzliche CO2-Reduktions-Zielsetzung ist deshalb nicht mehr in 
ausreichender Weise handlungsleitend. Auch deshalb, weil viele Kommunen und 
Regionen ihre Klimaschutzstrategien in einen umfassenderen Ansatz einer 
nachhaltigen Entwicklung einbetten (unter Einbziehung der Ziele der Agenda 2030 
für eine nachhaltige Entwicklung), so dass neben den CO2-Reduktionen weitere 
Parameter erforderlich sind, um die große Transformation hin zu einer weltweit 
nachhaltigen Entwicklung messbar zu machen. 

Dieser Entwurf für eine Klima-Bündnis-Charta erneuert im Lichte dieser 
Entwicklungen die bestehende Selbstverpflichtung für eine „kontinuierliche 
Reduktion der Treibhausgasemissionen” (Satzung des Klima-Bündnis) und 
erweitert die Zielsetzung zu einem Zielkorridor, der die Mitglieder des Klima-
Bündnis bei ihren lokalen Klimaschutzstrategien unterstützen soll. 

 

Graphic Recording der Zieldiskussion im Rahmen der Klima-Bündnis Digital Days im Okto-
ber 2020 | Bild: Marie-Pascale Gafinen 

 

 
 
 

  



 

 

 

ERKLÄRUNG VON WELS 

UNSERE BESTEHENDEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN 

Wir, die europäischen Städte und Gemeinden im Klima-Bündnis, bekennen uns 
weiterhin zu den Kernprinzipien, festgelegt im Manifest1 von 1990, das Grün-
dungsdokument des Klima-Bündnis, und in der Erklärung von Bozen2 aus dem Jahr 
2000. Damit verpflichten wir uns zu ambitionierten Klimaschutzzielen sowie zum 
Schutz der Regenwälder Amazoniens und zur Unterstützung der dort ansässigen 
indigenen Völker. 

Seit 2006 haben sich die Mitglieder des Klima-Bündnis folgende Klimaziele 
gesetzt: 

 Kontinuierliche CO2-Reduktion um 10 % alle 5 Jahre; 

 Halbierung der CO2-Emissionen / Kopf bis 2030 (Basisjahr 1990);  

 Langfristiges Ziel von 2,5 t CO2-Emissionen/Einwohner/Jahr  

Diese Ziele bilden nach wie vor einen wichtigen strategischen Rahmen. Aber wir 
erkennen auch, dass dieser Reduktionspfad nicht mehr ausreichend ist, denn die 
Dringlichkeit, weltweit substanzielle Reduktionen zu erreichen, hat, aufgrund von 
deutlichen Zeichen einer sich beschleunigenden Erderhitzung, erheblich 
zugenommen. 

Deshalb erneuern wir unsere Selbstverpflichtungen basierend auf der Erkenntnis, 
dass der derzeitige globale Reduktionspfad nicht ausreichend ist, um ein zentrales 
Ziel des Pariser Abkommens (Begrenzung der vom Menschen verursachten 
globalen Erderhitzung auf möglichst 1,5 °C max. 2 °C gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau) zu erreichen. Auch deshalb haben viele Kommunen einen 
Klimanotstand ausgerufen und sich auf ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen 
geeinigt.  

Wir stellen auch fest, dass eine effektive Bewältigung der Klimakrise nicht nur 
große Ambitionen, sondern auch gerechtes Handeln erfordert - gerecht für 
zukünftige Generationen und gerecht gegenüber denjenigen, die wenig oder gar 
nicht zu der Klimakrise beitragen. Die Zusammenhänge sind deutlich sichtbar und 
unser Handeln in Europa hat weitreichende Auswirkungen auf andere Teile der 
Welt. 

                                                           

1 Gründungsdokument des Klima-Bündnis 1990: 
www.klimabuendnis.org/About_us/Manifest_europäischer_Städte_zum_Bündnis_mit 
den_indigenen_Völkern_der_Regenwälder.pdf 
2 Erklärung von Bozen 2000: 
www.klimabuendnis.orgAbout_us/Association_docs/Bolzano_Declaration_DE_2000.pdf  

https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/30_Years/Manifest_europ%C3%A4ischer_St%C3%A4dte_zum_B%C3%BCndnis_mit_den_Indianerv%C3%B6lkern_Amazoniens.pdf
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/30_Years/Manifest_europ%C3%A4ischer_St%C3%A4dte_zum_B%C3%BCndnis_mit_den_Indianerv%C3%B6lkern_Amazoniens.pdf
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Association_docs/Bolzano_Declaration_DE_2000.pdf


 

 

 

Das ist auch der Grund, warum wir ein Bündnis mit den indigenen Völkern der 
Regenwälder eingegangen sind und mit ihnen die Auffassung teilen, dass ein 
sinnvoller Schutz der Regenwälder der Erde nur unter Beteiligung ihrer 
Bewohner*innen möglich ist. Im Austausch mit unseren indigenen Partnern*innen 
und gemeinsam mit dem Dachverband der indigenen Organisationen COICA 
haben wir gelernt, dass wir die indigenen Völker nicht nur als "Hüter*innen der 
Wälder" wahrnehmen, sondern dass wir das ganze Spektrum ihrer Anliegen 
berücksichtigen müssen. Dazu gehört auch von ihnen zu lernen, wie Klimaschutz 
in einem ganzheitlichen Ansatz gesehen werden kann (d.h. unter Berücksichtigung 
der komplexen Wechselwirkungen, z.B. in den Bereichen Biodiversität, 
Landnutzung oder Ökosystemfunktionen). Aus diesem Grund sehen wir uns dem 
Aspekt der Klimagerechtigkeit besonders verpflichtet. Die Berücksichtigung dieses 
Aspekts in unseren Strategien trägt wesentlich dazu bei, echte, dauerhafte und an 
die lokalen Gegebenheiten angepasste Lösungen zu finden, die nachhaltig zu 
einem guten Leben für alle Menschen auf der Welt beitragen. 

In diesem Sinne haben wir uns als Mitglieder im Klima-Bündnis neben den CO2-
Reduktionszielen auch bereits zu Folgendem verpflichtet: 

 Verzicht auf die Verwendung von Tropenholz, insbesondere aus illegalem 
Holzeinschlag, in ihrer öffentlichen Beschaffung; 

 Maßnahmen zu ergreifen, die die biologische Vielfalt der Regenwälder 
erhalten und gleichzeitig die Rechte derjenigen garantieren, deren 
Lebensgrundlage von diesen Wäldern abhängt;  

 Unterstützung der Rechte der indigenen Völker, als bestmögliche 
Verwalter der Regenwälder, in nationalen und internationalen Strategien 
und Vereinbarungen; 

 Erleichterung des Dialogs zwischen indigenen Völkern, Regierungen, dem 
Privatsektor und internationalen Institutionen über eine ökologisch und 
sozial nachhaltige Nutzung der Tropenwälder. 

Mit dieser Erklärung wollen wir unser Engagement aufgrund unserer bisherigen 
Erfahrungen und des besorgniserregenden weltweiten Anstiegs der Treibhaus-
gasemissionen ergänzen und aktualisieren. Sie steht für die Hoffnung, dass zu-
künftige Generationen auf allen Kontinenten unseres Planeten angemessen leben 
können. 

Die Grundlagen für unser Handeln sind: 

 Die 2015 im Pariser Abkommen festgelegten völkerrechtlich verbindlichen 
Klimaschutz- und  Anpassungsziele sowie Mechanismen. 

 Die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), dessen wissenschaftliche Erkenntnisse die Folgen 
der globalen Erhitzung um 1,5 °C im Vergleich zum vorindustriellen 



 

 

 

Zeitalter aufzeigen (IPCC-Sonderbericht 20183 und Sechster 
Sachstandsbericht (AR6) aus 2021).  

 Klimagerechtigkeit als Grundprinzip aller Klimaschutzaktivitäten. 
Einbindung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
in lokale Strategien. 

Ziele und Umsetzungsmechanismen 

Um die notwendigen THG-Reduktionen zu erzielen, halten wir es für notwendig 
unsere bisherigen Verpflichtungen zu ergänzen. Der effizienteste Weg dazu ist 
eine Anpassung des Reduktionspfades. Es ist deshalb dringend erforderlich, die 
CO2-Reduktionsrate4 ab 2020 alle 5 Jahre von 10 % auf 30 % zu erhöhen, mit 
dem Ziel, bis 2050 eine Reduktion der CO2-Emissionen von mindestens 95 % 
gegenüber dem Basisjahr 1990 zu erreichen5.  

Dazu berechnen die Mitglieder auf Basis der Klima-Bündnis-Monitoring-
Grundsätze und, soweit vorhanden, mit den nationalen Bilanzierungstools des 
Klima-Bündnis ihre Emissionen in CO2 und CO2-Äquivalenten (d.h. inklusive des 
Treibhauspotenzials anderer Gase wie N2O und CH4).

6 

Die verbleibenden Emissionen können über lokale Projekte und lokale Senken 
(Land- und Forstwirtschaft) ausgeglichen werden. Dafür müssen die Böden in ihrer 
Fähigkeit, den Kohlenstoff binden zu können, gestärkt werden (Humusaufbau).   

Die ergänzende Zielsetzung, bis 2050 eine Reduktion der CO2-Emissionen von 
mindestens 95% zu erreichen, steht im Einklang mit den EU-Klimazielen und den 
Reduktionszielen des Pariser Abkommens und ist eine Mindestanforderung, die es 
zu erreichen gilt7.  

                                                           

3 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global 
warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate 
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. 
4 Das frühere Klima-Bündnis-Ziel von 50 % CO2-Reduktion bis 2030 ist in der neuen Ver-
pflichtung enthalten. Das langfristige Ziel von 2,5 t CO2 pro Person ist nicht mehr mit der 
neuen Verpflichtung oder dem 1,5°C-Ziel des IPCC vereinbar und wird daher in diesem 
Dokument nicht beschrieben oder berücksichtigt. 
5 Weitere Informationen finden Sie im Diskussionspapier zu „net-zero“ und Klimaneutra-
lität, das auf der Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis in Rostock 2019 vorgestellt 
wurde 
6 Viele Kommunen sind dazu übergegangen auch den Begriff der Treibhausgase (THG) zu 
verwenden 
7 Das Ziel einer 95 %igen CO2-Reduktion kann durch deutlich ambitioniertere Reduktions-
pfade auch bereits vor dem Zieljahr 2050 erreicht werden. In Anbetracht des begrenzten 

https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Association_docs/2019-08-14_On_Net_Zero_-_Climate_Alliance_Diskussionspapier.pdf
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Association_docs/2019-08-14_On_Net_Zero_-_Climate_Alliance_Diskussionspapier.pdf


 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Verlaufskurve dieses ergänzenden Ziels am Bei-
spiel von Kommunen, die seit 1990 die Ziele des Klima-Bündnis verfolgen: 

 

Abbildung 1: mögliche CO2 Reduktionspfade für Klima-Bündnis Mitglieder 

Zur Berechnung der Reduktionspfade beziehen wir uns auf die Monitoring-
Grundsätze des Klima-Bündnis, die u. a. vorsehen8: 

 CO2-Bilanz als Endenergiebilanz nach dem Territorialprinzip; 

 Einbeziehung der vorgelagerten Emissionen (Lebenszyklusanalyse, LCA); 

 Emissionsinventare sollen sich auf energiebezogene Sektoren konzentrie-
ren, in denen die Kommunen einen größeren Einfluss haben, auch wenn 
der Umfang auf andere Sektoren (z. B. Landwirtschaft, Konsum, usw.) er-
weitert werden kann, in denen die Kommunen spezifische Maßnahmen 
ergreifen. 

                                                                                                                                                    

CO2-Budgets sollten die Mitgliedskommunen daher einen ambitionierteren Reduktions-
pfad anstreben, indem sie ihre lokalen Potenziale voll ausschöpfen. 
8 Siehe Positionspapier “CO2 Abrechnung & Monitoring”, 2017 (auf Englisch): 
www.climatealliance.org/Climate_Alliance_CO2_Monioring_Position_Paper-EN.pdf  
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 Die Überlegung, dass kommunale Kompetenzrahmen von Land zu Land 
sehr unterschiedlich sind und somit die kommunalen quantitativen Re-
duktionsziele stark von dem nationalen Rahmen beeinflusst werden. 

DIE KLIMA-BÜNDNIS-PRINZIPIEN 

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel erfordern 
einen umfassenden Ansatz. Die Hindernisse, die uns gegenüberstehen, betreffen 
nicht nur die Umwelt, sondern sind zunehmend sozialer und ökonomischer Art. 
Das Klima-Bündnis befürwortet daher Klimaschutzmaßnahmen, die sich an be-
stimmte Prinzipien orientieren. 

Die Klima-Bündnis-Prinzipien9 sind ein Kompass und Filter zugleich, um effektiven 
und nachhaltigen Klimaschutz umzusetzen:  

 Fair – Fairness bedeutet eine Haltung und Handlungsweise, die von Res-
pekt und Transparenz geprägt sind. Ein Leben in Verbundenheit mit der 
Natur und anderen Menschen ist von zentraler Bedeutung.    

z.B. ist der Ansatz der Klimagerechtigkeit eine zentrale Säule der Arbeit des 
Klima-Bündnis. Eine sozial ausgewogene CO2-Bepreisung kann ein wichti-
ges Instrument sein, um das zu erreichen. 

 Naturkonform – Naturkonformität  bedeutet,  dass  das  Leben  der  Men-
schen möglichst im  Einklang  mit  der  Natur handelt und wirtschaftet. 
Dabei ist die vollständige Einbettung der vom Menschen verursachten 
Energie-und Stoffströme in die Prozesse und Kreisläufe der Natur essenzi-
ell. Natürliche Energieströme werden bei der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien angezapft und für Wirtschaftsprozesse nutzbar gemacht.  
z.B. wird durch die Erhaltung und Wiederherstellung der Funktion der na-
türlichen Systeme wie Wälder, Böden, Feucht- und Torfgebiete muß die 
ökologische Senkenfunktion der Ökosyteme erhalten werden. 

 Lokal – Regional orientierte Wirtschaftsweisen rücken die Produktion 
tendenziell näher an die Endverbraucher*innen und machen dadurch den 
Produktionsprozess transparenter.  

z.B. 100 % regenerative Kommune und Regionen ist dafür eine wichtige 
Zielsetzung. 

 Ressourcenschonend – Ein geringerer Ressourcenverbrauch ist Voraus-
setzung für einen effektiven Klimaschutz. Neben der tatsächlichen Einspa-
rung sind die konsequente Wiederverwendung von Rohstoffen und Mate-
rialien (Recycling), die Mehrfachnutzung von Rohstoffen über mehrere 
Stufen (Kaskadennutzung) sowie kurze Transportwege wichtige Beiträge. 
z.B. die Entwicklung und Umsetzung einer Suffizienzstrategie, um den un-
nötigen Verbrauch von Ressourcen und Gütern vor Ort zu reduzieren. 

 Vielfältig – Lokale Rahmenbedingungen erfordern spezifische Zielsetzun-
gen und Vorgehensweisen. Entsprechend vielfältig müssen die Lösungsan-

                                                           

9 Klima-Bündnis-Prinzipien: www.klimabuendnis.org/ueber-uns/klimaschutz  

http://www.klimabuendnis.org/ueber-uns/klimaschutz


 

 

 

sätze sein, um die Fähigkeiten, Potenziale und Entwicklungschancen vor 
Ort optimal zu nutzen. Die Anerkennung der Vielfalt sozialer und kulturel-
ler Erfahrungen, der Prägungen und Eigenschaften der Menschen sind 
Grundlage für Partizipation, Akzeptanz und das Lernen voneinander.  

ANFORDERUNGEN AN MASSNAHMEN IM LOKALEN KLIMASCHUTZ 

Die folgenden Definitionen und Rahmendbedingungen dienen als Orientierung  
für die Frage WIE die Reduktionen erreicht werden sollen (im zweiten Teil dieses 
Dokuments werden die folgenden Handlungsempfehlungen näher beschrieben 
und um Hintergrundinformationen ergänzt). 

Mit dem Pariser Abkommen hat der Begriff der „Klimaneutralität" in der Zieldis-
kussionen an Bedeutung gewonnen und ist seitdem nicht nur Teil internationaler, 
sondern auch nationaler und lokaler Strategien. Das Paris-Abkommen beschreibt 
es als „…ein Gleichgewicht zwischen anthropogenen Emissionen hinsichtlich der 
Quellen und dem Abbau durch Senken von Treibhausgasen in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts…“. Der wissenschaftliche Beirat der Klimakonvention (IPCC) 
benutzt den Begriff „net-zero emissions“. Seitdem sind weitere Begriffe aufge-
taucht, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber werden oft verwendet  
ohne eine genaue Erklärung, was genau damit gemeint ist. 

Neutralität aus kommunaler Perspektive 

Immer mehr Kommunen bekennen sich im politischen Diskurs und in ihren Kli-
mastrategien zur Klimaneutralität. Eine genauere Analyse der Stadt Zürich zeigt 
jedoch, wie unterschiedlich der Begriff in der praktischen Umsetzung verwendet 
wird; insbesondere in Bezug darauf, welche Treibhausgasemissionen berücksich-
tigt werden und in welchem Rahmen die Strategie angesiedelt ist. 

„Der Inhalt von zwei Netto-Null-Zusagen kann sich dramatisch unterscheiden, sie 
zielen auf unterschiedliche Zeiträume ab, decken unterschiedliche Arten von 
Treibhausgasemissionen ab und stützen sich in unterschiedlichem Ausmaß auf 
verschiedene Arten von Kompensationen."10  

Die Perspektive des Klima-Bündnis: 

 Da es keine einheitliche Definition von „Netto-Null" gibt, kann der Begriff 
ebenso wie „kohlenstoffneutral“ oder „klimaneutral“, auch irreführend 
sein. Um nachhaltige Lösungen zu formulieren, muss ein ganzheitlicher 
Ansatz handlungsleitend sein. 

 Das Klima-Bündnis rät daher zur Vorsicht bei der Verwendung solcher Be-
griffe, da sie Instrumenten und Strategien den Weg ebnen können, die al-

                                                           

10 „Exploring Cities, Regions, and Companies' Pledges to Decarbonise”, Autor*innen: Data-
Driven EnviroLab & NewClimate Institute 



 

 

 

lein auf großtechnischen Lösungen (technischen Senken) basieren. Diese 
binden Investitionen, die oft in andere vorgelagerte Lösungen fließen, wie 
z. B. Technologien zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff, 
statt in tatsächliche Reduktionen an der Quelle. 

 Die Klimaschutzprinzipien des Klima-Bündnis bevorzugen Maßnahmen, 
die fair, naturkonform, lokal, ressourcenschonend und vielfältig sind. 

 Das Klima-Bündnis rät deshalb dazu, die Begriffe genau zu definieren, be-
vor sie in politischen Papieren und Strategien verwendet werden. Strate-
gien zur Klimaneutralität müssen mit konkreten Reduktionszielen und Re-
duktionspfaden unterlegt werden. 

 Da sich das Klima-Bündnis historisch hauptsächlich auf lokale CO2-
Emissionen bezieht, empfehlen wir eher Begriffe wie Nullemissionen (hier 
ist kein Ausgleich über Kompensationsmechanismen und/oder lokale na-
türliche Senken nötig), 100 % erneuerbar oder 100 % Potenzialausschöp-
fung zu verwenden, um einen klareren Bezug der lokalen Ziele darzustel-
len. 

Der Begriff „Klimaneutralität" kann, je nach Auslegung, Maßnahmen beinhalten, 
die den Prinzipien der Klimagerechtigkeit widersprechen. Das Klima-Bündnis hat 
daher die folgenden Empfehlungen entwickelt, die einen effektiven lokalen Klima-
schutz beschreiben: 

1. Eine 100 % regenerative Kommune werden und  lokale und regionale 
Potenziale nutzen.11 Dazu arbeiten Städte und Gemeinden auf 100 % re-
generativ erzeugten Strom, Wärme und Kälte sowie Energie hin, die in Zu-
sammenarbeit mit lokalen Akteur*innen, insbesondere Bürger*innen, 
aber auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und anderen Kom-
munen (im Umland von urbanen Zentren) in der Region, erzeugt wird. Der 
regenerative Ansatz kann auch auf andere Schlüsselsektoren erweitertet 
werden, indem Kommunen sich zu 100 % regenerativer Landwirtschaft 
und Landnutzung verpflichten. 

2. Fokus auf effektive Klimaschutzmaßnahmen. Das Vertrauen in Kompen-
sationszertifikate, Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -
speicherung (CCS), Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -
speicherung (BECCS)12 oder Ökostromzertifikate sind Maßnahmen, die ei-
ne effektive CO2-Emissionsreduzierung und die Umstellung auf erneuer-
bare Energien nur verzögern. Natürliche Kohlenstoffsenken wie Wälder 

                                                           

11 Siehe dazu die Resolution „Marktmodell Energiewende”, 2015: 
www.klimabuendnis.org/About_us/Resolutions/CA-Resolution_Marktmodell_DE.pdf 
12 Siehe dazu die Resolution „Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CO2), 2009: 
www.klimabuendnis.org/About_us/Resolutions/CA-Resolution_CCS_DE_200911.pdf 

http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Resolutions/CA-Resolution_Marktmodell_DE_201507.pdf
http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Resolutions/CA-Resolution_CCS_DE_200911.pdf


 

 

 

und gesunde Böden müssen erhalten und vergrößert werden, um zu ver-
hindern, dass sie zu zusätzlichen Quellen von CO2-Emissionen werden. 

3. Entwicklung einer Suffizienzstrategie. Das Ziel sollte sein, den unnötigen 
Verbrauch von Ressourcen und Gütern vor Ort zu reduzieren und idealer-
weise zu vermeiden. Ein nachhaltiger Lebensstil, der zur Schonung der na-
türlichen globalen Ressourcen beiträgt, ist elementar für einen effektiven 
Klimaschutz. Dazu zählt unter anderem die Förderung einer möglichst um-
fassenden Dekarbonisierung der Mobilität. Eine klimafreundliche Ernäh-
rung sowie der übermäßige Fleischkonsum müssen hier ebenfalls betrach-
tet werden. 

4. Verzicht auf Tropenholz. Bei Beschaffungsvorgängen für die Kommune 
soll auf die Verwendung von Tropenholz und generell auf Holz, das aus 
Raubbau oder tropischen Primärwäldern stammt, verzichtet werden. 
Wenn Tropenholz verwendet werden muss, sollte es mindestens FSC-
zertifiziert sein.13 Ebenso sollte der Verzicht auf Palmöl und Soja aus An-
baugebieten in Regenwaldgebieten berücksichtigt werden. 

5. Die Einführung eines europaweiten CO2-Preises unterstützen. Wenn der 
Ausstoß von Treibhausgasen keinen Preis hat, werden diese Emissionen 
weiterhin wirtschaftlich so behandelt, als wären sie nicht vorhanden. Die 
Lösung für dieses Problem ist die Einführung eines Marktpreises für CO2-
Emissionen. Die Bepreisung von Kohlenstoff ist ein wichtiger Teil der Stra-
tegie hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. 

6. Bekämpfung der Energiearmut.14 Etwa 10% der Europäer sind von Ener-
giearmut betroffen und sind nicht in der Lage ihre Energierechnungen zu 
bezahlen und ihrer Wohnung ausreichen  zu heizen,  zu kühlen oder zu 
beleuchten. Die Beseitigung der Energiearmut, die Entwicklung einer 
kommunalen Energiearmutsstrategie und die Umsetzung von Maßnah-
men, sind Pflichtelemente eines lokalen Klimaschutzkonzeptes. 

7. Einbindung der Bürger*innen. Der anstehende Transformationsprozess 
birgt auch ein großes gesellschaftliches Konfliktpotential und müssen des-
halb gemeinsam und umfassend umgesetzt werden. Deshalb ist es unab-
dingbar, dass die Bürger*innen möglichst frühzeitig und transparent in die 
Transformationsprozesse einbezogen werden. Auch eine intensive Kom-
munikation sowie die Bewusstseinsbildung für nachhaltige Entwicklung 
sind wichtig, um die Akzeptanz für Veränderungen zu stärken und die po-
sitiven Aspekte zu kommunizieren. 

                                                           

13 Siehe dazu die Resolution „Zertifizierung von Tropenholz”, 1998: 
www.klimabuendnis.org/About_us/Resolutions/CA-Resolution_Tropicaltimber_DE.pdf 
14 https://www.covenantofmayors.eu/support/energy-poverty.html 

http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Resolutions/CA-Resolution_Tropicaltimber_DE_199806.pdf


 

 

 

8. Verantwortung für Klimagerechtigkeit und einen gerechten Transforma-
tionsprozess übernehmen. Die gesellschaftliche Umgestaltung beim 
Übergang von einer fossilen hin zu einer nachhaltigen Lebensweise müs-
sen gesellschaftliche Ungleichheiten beseitigen. Klimagerechtigkeit – lo-
kal, global und generationenübergreifend – muss eine Priorität sein. Dies 
bedeutet sowohl die Beachtung der Menschenrechte als auch die Rechte 
der Natur bei der Formulierung und Umsetzung von Lösungsstrategien. In 
der Einen Welt haben unsere Konsum- und Wirtschaftsentscheidungen 
hier in Europa Einfluss auf die Lebensgrundlagen der Menschen in ande-
ren Regionen der Welt wie z. B. den Indigenen Völkern in den Regenwäl-
dern in Lateinamerika, Asien und Afrika. 

STARKE ALLIANZEN UND GLOBALE PARTNERSCHAFTEN  

Kommunen haben keinen direkten Einfluss auf alle CO2-emittierenden Aktivitäten.  
Sektoren wie Landwirtschaft und Industrie oder auch das Konsumverhalten der 
Bürger*innen liegen typischerweise nicht in ihrem direkten Einflussbereich. 

Ihre Kompetenzen, die quantitativen CO2-Reduktionsziele zu erreichen werden 
von den nationalen Rahmenbedingungen beeinflusst und können je nach Land 
stark variieren. Viele bestehende Gesetzgebungen, z. B. in der Bauleitplanung, 
Energieversorgung oder Verkehrsplanung, verhindern sogar effektive Klima-
schutzbemühungen auf lokaler Ebene. Klimaschutz als eine Pflichtaufgabe für 
Kommunen muss deshalb stärker gesetzlich verankert werden. Gleichzeitig kön-
nen Städte und Gemeinden nicht alle anstehenden Aufgaben allein bewältigen. 
Sie sind darauf angewiesen, dass politische Rahmenbedingungen auf nationaler 
und EU-Ebene so gestaltet werden, dass sie ihre Verantwortung im Kampf gegen 
die Klimakrise wahrnehmen können.  

Um solche Einschränkungen zu überwinden, betonen die Klima-Bündnis-
Mitglieder die Bedeutung des Austauschs zwischen den verschiedenen Ebenen 
(vertikale Integration), aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Städten und 
Gemeinden (horizontale Integration).  

Auf europäischer Ebene bildet die EU-Initiative des Konvent der Bürgermeister 
seit 2008 das zentrale Instrument, um den Dialog zwischen Kommunen in Europa 
und den europäischen Institutionen zu fördern sowie Finanzierungs- und Förder-
instrumente an die Bedürfnisse von Städten, Gemeinden und Regionen anzupas-
sen. 

Kommunale Eigenbetriebe für die Produktion und Versorgung von Energie, wie z. 
B. Stadtwerke, sind ein weiteres wichtiges Instrument für eine nachhaltige Um-
stellung der Energieproduktion und -versorgung hin zu einem Ausbau der erneu-
erbaren Energien.  



 

 

 

WIE LOKALER KLIMASCHUTZ GESTALTET WERDEN MUSS 

Neben der Festlegung ehrgeiziger Reduktionsziele haben sowohl der Pfad als auch 
die Maßnahmen zu deren Erreichung einen entscheidenden Einfluss auf die Quali-
tät der Ergebnisse. Wird die Zielerreichung mit Maßnahmen wie z. B. Kompensati-
on vorgesehen, wird die Wirkung eher verwässert. Bedeutender sind die Maß-
nahmen, wenn sie einen möglichst geringen Anteil an Ausgleichsmaßnahmen 
vorsehen, wobei die Kompensationen weniger als 10 % aller geplanten Emissions-
reduktionen ausmachen und regionale Projekte bevorzugt werden sollten. 

Die weiter oben genannten Empfehlungen sind eine Auswahl von wichtigen The-
menkomplexen, die aufzeigen sollen, wie echte Reduktionen erreicht werden 
können und auf mögliche Widersprüche bei der Anwendung bestimmter Instru-
mente hinweisen.  

Starke Ziele – schwache Werkzeuge? 

Aufgrund der offiziellen Verknüpfung der CO2-Reduktionen mit dem Kyoto-
Protokoll verwenden Länder, Regionen und einige Kommunen das Jahr 1990 als 
Referenzjahr für die Berechnung ihrer CO2-Reduktionsziele (siehe Abbildung 1). Es 
ist jedoch nicht immer der Fall, dass Kommunen genaue Daten für die Berechnung 
ihrer Emissionen für das Jahr 1990 zur Verfügung haben, so dass die meisten Ge-
meinden in der EU ihre CO2-Reduktionsziele unter Verwendung eines eigens ge-
wählten Referenzjahres berechnen, für das sie zuverlässige Energieverbrauchsda-
ten haben. Rund 50 % dieser Kommunen in der EU haben die Jahre 2005 oder 
2006 als Referenzjahr für die Berechnung ihrer CO2-Reduktionsziele verwendet. 

Klima-Bündnis-Kommunen können ein Basisjahr für die Berechnung ihrer eigenen 
CO2-Reduktionsziele frei wählen. Wir empfehlen ein Jahr mit einer soliden Daten-
grundlage für diese Berechnung zu wählen. Die Auswahl von jüngeren Referenz-
jahren hat einen signifikanten Einfluss auf den Reduktionspfad und erfordert grö-
ßere Anstrengungen in den verbleibenden Jahren, um eine 95 %ige CO2-Reduktion 
zu erreichen. 

Das bedeutet, dass Klima-Bündnis-Kommunen ihren eigenen CO2-Reduktionspfad 
(siehe Abbildung 1) entsprechend dem von ihnen gewählten Referenzjahr neu 
berechnen müssen. 

Konkretisierung für erfolgreiche Maßnahmen 

1. Eine 100 % regenerative Kommune werden und lokale und regionale Poten-
ziale nutzen  

100 % erneuerbar oder 100 % Nutzung lokaler Potenziale sind als unterstützende 
Handlungsinstrumente zur Zielerreichung zu verstehen. 

100 % regenerativ ist ein Modell für ein besseres Verständnis des Begriffs „Kli-
maneutralität“. Klimaneutralität kann nur als Emissionsbilanz (abgeleitet von CO2-
Neutralität, siehe Anmerkungen zum Begriff Klimaneutralität im Anhang), nicht 



 

 

 

aber aus naturwissenschaftlicher Sicht erreicht werden, da alle Aktivitäten inner-
halb natürlicher Systeme eine Rückwirkung auf das Klima erzeugen. Eine 100 %ige 
regenerative Ausrichtung aller Aktivitäten innerhalb einer Kommune soll daher 
vor allem die Einbeziehung und Berücksichtigung natürlicher Kreisläufe ermögli-
chen. Dieser Ansatz erweitert die derzeitige Fokussierung auf reine Treibhausgas-
bilanzen zur Erreichung der Klimaneutralität um ein ganzheitlicheres Verständnis 
von Klimaschutz, das Biodiversität, Ressourcennutzung und Gestaltung der Erd-
oberfläche einschließt. Auf kommunaler Ebene lässt sich 100 % regenerativ in 
Teilziele untergliedern, die das Handeln der Kommune in den jeweiligen Sektoren 
leiten sollen. Dazu gehören unter anderem: 

 100 % erneuerbare Energieversorgung (inkl. Vermeidung von zugekauften 
Ökostromzertifikaten); 

 100 % regenerative Land- und Forstwirtschaft und Landnutzung15; 

 100 % regenerative Material- und Bauwirtschaft. 

Das Handlungsziel einer 100 % regenerativen Kommune wird durch die 100 %ige 
Nutzung der lokalen Potenziale ergänzt. Jede Kommune soll ihr gesamtes lokales 
Klimaschutzpotenzial nutzen, um das gemeinsame Ziel „100% regenerativ“ zu 
erreichen. Damit soll den unterschiedlichen Potenzialen der Kommunen Rechnung 
getragen werden. Während z. B. in ländlichen Gebieten die Bereitstellung von 
Energie (z. B. Biomasse) sowie anderer Lebensgrundlagen (z. B. Lebensmittel) 
leichter vor Ort möglich ist, bietet die städtische Dichte bei entsprechender Ge-
staltung der Infrastruktur und der Angebote kürzere Wege und reduziert den Be-
darf an Individualverkehr.  

Auf der anderen Seite können ländliche Gemeinden mit geringem Energiever-
brauch leicht eine Selbstversorgung erreichen, ohne strenge Minderungsmaß-
nahmen umzusetzen. 100 % lokale Potenzialausschöpfung soll zeigen, dass die 
oben genannten Ziele nur durch gemeinsame Anstrengungen erreicht werden 
können. Dementsprechend können Gemeinden mit großer Fläche und geringem 
Energieverbrauch mehr als 100 % ihres eigenen Verbrauchs an erneuerbarer 
Energie bereitstellen, um dicht besiedelte Gebiete zu unterstützen. Gleichzeitig 
müssen ländliche Gemeinden bei dieser (Über-)Erreichung der Ziele unterstützt 
werden, z. B. in Bezug auf Finanzierung oder Fachwissen.  

Die Nutzung von Biomasse für die Energieerzeugung insbesondere in ländlichen 
Gebieten sollte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien berücksichtigen, 
um schädliche Auswirkungen zu vermeiden. Die Verbrennung von Holzbiomasse 
widerspricht dem Prinzip der Kaskadennutzung. Demnach sollte Holz zunächst als 

                                                           

15 Siehe Diskussionspapier zu „net-zero“ und Klimaneutralität, 2019: 
www.klimabuendnis.org/About_us/Association_docs/2019-08-14_On_Net_Zero_-
_Climate_Alliance_Diskussionspapier.pdf   

https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Association_docs/2019-08-14_On_Net_Zero_-_Climate_Alliance_Diskussionspapier.pdf
https://www.klimabuendnis.org/fileadmin/Inhalte/1_About_us/Association_docs/2019-08-14_On_Net_Zero_-_Climate_Alliance_Diskussionspapier.pdf


 

 

 

Werkstoff in langlebigen Produkten verwendet und erst am Ende der jeweiligen 
Lebenszyklen zur Energiegewinnung verbrannt werden. 

2. Wirksamer Klimaschutz statt Symbolpolitik 

Die Frage, WIE die Reduzierung der Emissionen erreicht werden soll, ist ebenso 
relevant wie ambitionierte Ziele.  Deshalb haben wir hier die wichtigsten umstrit-
tenen Strategien aufgelistet, die Kommunen auch bei der Umsetzung begegnen.  

 Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) 

Laut einer Resolution der Klima-Bündnis-Mitglieder aus dem Jahr 2009 
wird CCS in den nächsten Jahren keinen signifikanten Beitrag zum Klima-
schutz leisten können. Wird diese Technologie weiter verfolgt, bindet sie 
erhebliche Ressourcen, die für eine echte Energiewende nicht mehr zur 
Verfügung stehen würden. Anstatt viel in eine technologische Sackgasse 
mit erheblichen Risiken zu investieren, sollten die vorhandenen Möglich-
keiten zur Förderung von Effizienzstrategien, Kraft-Wärme-Kopplung und 
erneuerbaren Energien stärker genutzt werden. 

CCS und BECCS sind keine „Brückentechnologien", sondern blockieren und 
verzögern den notwendigen Kurs, der für die Transformation in eine post-
fossile Zukunft notwendig ist. Die Erlöse aus dem EU-Emissionshandel 
müssen vorrangig für den Ausbau von erneuerbaren Energien, der Ver-
besserung der Energieeffizienz sowie zur Ausarbeitung von Suffizienzstra-
tegien verwendet werden.  

 Geoengineering 

Unter Geoengineering werden verschiedene Ideen und Strategien zu-
sammengefasst mit dem Ziel das Klimasystem großflächig zu beeinflussen, 
um dem menschengemachten Klimawandel entgegenzuwirken. 

Die 193 Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention (CBD) haben 2010 in 
einem vorläufigen Moratorium vereinbart, sicherzustellen, dass vorerst 
keine großflächigen Geoengineering-Maßnahmen durchgeführt werden. 

Art. 8 der COP 10 Decision X/33 über Biodiversität und Klimawandel for-
dert die Staatengemeinschaft auf sicherzustellen, dass „in Ermangelung 
von wissenschaftlichen, globalen, transparenten und effektiven Kontroll-
und Regulierungsmechanismen sowie im Einklang mit dem Vorsorgean-
satz und Artikel 14 der Biodiversitätskonvention, keine Geo-engineering-
Aktivitäten, die die Biodiversität beeinträchtigen können, stattfinden, bis 
diese auf der Grundlage einer hinreichenden wissenschaftlichen Basis ge-
rechtfertigt werden können und eine angemessene Berücksichtigung der 
damit verbundenen Risiken für die Umwelt und Biodiversität als auch der 
damit verbundenen sozialen, ökonomischen und kulturellen Auswirkun-
gen gegeben ist. Ausgenommen hiervon sind kleinskalige Forschungsexpe-
rimente, welche in einer kontrollierten Umgebung im Einklang mit Artikel 



 

 

 

3 der Biodiversitätskonvention durchgeführt  werden,  und darüber hinaus 
notwendig  sind, um bestimmte wissenschaftliche Daten zu erhalten und 
außerdem einer gründlichen vorherigen Prüfung möglicher Umweltrisiken 
unterzogen worden sind“. 

Daher gilt: 

 Die Steigerung der Energieeffizienz und der Ausbau der erneuerba-
ren Energien müssen in den nationalen Klimaschutzstrategien Priori-
tät haben. 

 Die technologischen, finanziellen und ökologischen Risiken von CCS 
und anderen Hochrisikotechnologien wie der Atomkraft müssen in 
der Öffentlichkeit intensiv diskutiert werden. 

 Forschungs- und Testgelder für CCS und BECCS sollten ausschließlich 
von der Industrie aufgebracht werden. 

 Der Einstieg in CCS darf nicht so gestaltet werden, dass der Energie-
wirtschaft die Gewinne überlassen und die Kosten und Risiken den 
Kommunen und Ländern aufgebürdet werden. 

 Verantwortung für Emissionen übernehmen anstatt kompensieren 

Das Prinzip der Kompensation ist, dass Emissionen, die an einem Ort ver-
ursacht werden, an einem anderen Ort durch ein emissionsminderndes 
Projekt eingespart werden. 

Wenn wir heute von Kompensation sprechen, meinen wir vor allem den 
Ausgleich von CO2-Emissionen durch die Finanzierung von Projekten, die 
zu einer Reduzierung in der CO2-Bilanz führen. Projekte generieren dabei 
Zertifikate, die den Ausgleich bestätigen. Diese Zertifikate können gehan-
delt werden.  

Es gibt bislang keinen Beleg, dass Kompensationsinstrumente zu mehr 
Klimaschutz führen, denn nach unserer Einschätzung werden dadurch 
keine Emissionen vermieden, sondern es wird lediglich die Verantwortung 
verlagert. Es ist ein buchhalterischer Ausgleich, der über Zertifikate doku-
mentiert wird. 

Bei der Frage der Kompensation von CO2-Emissionen geht es vor allem da-
rum, wie viel Verantwortung wir als reiche Länder und Hauptemittenten 
von CO2-Emissionen für den aktiven Klimaschutz übernehmen wollen. Da-
bei sollten wir uns nicht auf andere verlassen (z.B. Ökostrom aus Norwe-
gen) oder aufhören etwas zu tun, sobald wir unsere "Hausaufgaben" ge-
macht haben (sondern in solchen Fällen z.B. anderen mit guten Beispielen 
zeigen, wie es funktionieren kann) und schlussendlich die politischen Ent-
scheidungsträger*innen in die Pflicht nehmen. 



 

 

 

Wir empfehlen daher die Berücksichtigung der Kosten des Klimawandels. 
In den heutigen Energiekosten sind die Umweltkosten künftiger Generati-
onen nicht enthalten. Aktuelle Kostenschätzungen des Umweltbundesam-
tes (UBA) in Deutschland beziffern die Klimafolgekosten aus heutiger Sicht 
auf rund 195 Euro pro Tonne Treibhausgas. Die Klimafolgekosten liegen 
damit bei rund 2.150 Euro pro Jahr und Person.  

Kompensationsmaßnahmen sollten nur zusätzlich zu effektiven Redukti-
onsmaßnahmen erfolgen. 

 Natürliche Kohlenstoffsenken (z. B. Wälder und Böden) erhalten und 
vergrößern, um verbleibende Emissionen zu kompensieren 

Regenerative Landwirtschaft und nachhaltige Landnutzung bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten, atmosphärischen Kohlenstoff durch naturbasierte Lö-
sungen zu binden, die mit der Natur (z. B. durch Humusaufbau) und nicht 
gegen sie arbeiten. Reduzierte oder pfluglose Bodenbearbeitung, Agro-
forstwirtschaft, Zwischenfruchtanbau sowie die Integration von Nutz-
pflanzen und Nutztieren, Deckfrüchte und Fruchtfolgen fallen alle unter 
diese Kategorien der Kohlenstoffspeicherung. In der Tat werden viele die-
ser Methoden von unseren indigenen Partnern*innen seit Jahrtausenden 
praktiziert. Sie bieten nicht nur einen kostengünstigen, technologiearmen 
Weg, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sondern auch eine Vielzahl 
anderer Vorteile, darunter eine verbesserte Anpassung an den Klimawan-
del, die Regeneration des Bodens, die Erhaltung der Biodiversität und die 
Stärkung der lokalen (ländlichen) Wirtschaft. 

Der Bericht „Forest carbon in Amazonia: the unrecognized contribution of 
indigenous territories and protected natural areas"16 stellt fest, dass über 
50 % des Kohlenstoffs im Amazonasbecken in indigenen Territorien ge-
speichert sind. Dies unterstreicht die Unterstützung unserer indigenen 
Partner*innen als wichtigen Beitrag zum globalen Klimaschutz. 

3. Entwicklung einer Suffizienzstrategie  

Eine Suffizienzstrategie kann dabei helfen, den unnötigen Verbrauch von Ressour-
cen und Gütern zu vermeiden und zu reduzieren. Eine solche Strategie umfasst: 

 die Anwendung von Aktivitäten zur Entkopplung der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit vom Verbrauch endlicher Ressourcen (Kreislaufwirtschaft);  

 die Förderung der Nutzung und des Verbrauchs von Dienstleistungen und 
Produkten in räumlicher Nähe, um CO2-Emissionen in der Transportkette 

                                                           

16 Carbon Management, Volume 12, Ausgabe 1 (2021): 
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17583004.2014.990680?src. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17583004.2014.990680?src


 

 

 

und Energieverluste zu vermeiden und den Übergang zu erneuerbaren 
Energiequellen zu unterstützen; 

 100 % ökologische und soziale öffentliche Beschaffung;   

 Nachhaltige Investitionen in die lokale/regionale Wirtschaft: Fernhalten 
von oder Ausstieg aus Aktivitäten mit negativen ökologischen und / oder 
sozialen Auswirkungen (z. B. Kinderarbeit, Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Brennstoffe);  

 Reduzierung der mit der Nahrungsmittelproduktion verbundenen Emissi-
onen bei gleichzeitiger Sicherstellung des sicheren Zugangs der Bevölke-
rung zu einer nachhaltigen, gesunden und erschwinglichen Nahrungsmit-
telversorgung (Landwirtschaft und Ernährungssysteme sind für bis zu ei-
nem Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich); 

 Reduzierung des Flächenverbrauchs, vor allem für Verkehr und Wohnen. 

100 % ökologische, soziale öffentliche Beschaffung:   

Die grüne, öffentliche Beschaffung (Green Public Procurement, GPP) stellt ein 
wichtiges Instrument dar, um den Einsatz umweltfreundlicherer Produkte und 
Dienstleistungen durch die öffentliche Hand zu fördern und damit umweltpoliti-
sche Ziele in Bezug auf Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Ressourceneffizienz 
und nachhaltige Produktion und Konsum zu erreichen. Auf dem Weg zu einem 
verpflichtenden GPP rät das Klima-Bündnis allen Mitgliedsstädten und -
gemeinden, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um 100 % ihrer Ausschreibun-
gen ökologisch und sozial nachhaltig zu gestalten17. 

4. Kein Tropenholz verwenden 

Im Gründungsmanifest des Klima-Bündnis aus dem Jahr 1990 heißt es: "Holz aus 
tropischen Regenwäldern darf ...weder importiert noch in irgendeiner Weise ver-
wertet werden". Sieben Jahre später verabschiedete das Klima-Bündnis eine Reso-
lution, in der die 10 Prinzipien des Forest Stewardship Council (FSC) als akzeptable 
Grundlage für eine Zertifizierung anerkannt werden. Das Klima-Bündnis verpflich-
tet sich, auf den Einsatz von Tropenholz und generell auf Holz aus Raubbau oder 
tropischen Primärwäldern zu verzichten. Wenn der Einsatz von Tropenholz aus 
technischen Gründen zwingend notwendig ist, verpflichten sich die Mitglieder, 
nur FSC-zertifizierte Produkte zu verwenden. 

 

 

                                                           

17 Mitgliederversammlung am 23. April 2009 in Brüssel. 



 

 

 

Anerkennung der Bedeutung nicht bewirtschafteter Wälder: 

Unbewirtschaftete Wälder können eine wichtige Rolle bei der Abschwächung des 
Klimawandels spielen. Um Kohlenstoff aus der Atmosphäre herauszuhalten und 
die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen die verbleibenden Pri-
märwälder geschützt werden und Sekundärwälder sollten weiter wachsen dürfen. 
Dadurch werden bestehenden Kohlenstoffvorräte erhalten und zusätzliche Vorrä-
te aufgebaut. Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass „unbewirt-
schaftete" Wälder einen höheren Gesamtbestand an Biomasse-Kohlenstoff auf-
weisen als Sekundärwälder, die aktiv für die Rohstoffproduktion bewirtschaftet 
werden oder kürzlich aufgegeben wurden. Natürlich strukturierte Wälder sind in 
der Regel auch widerstandsfähiger und können besser mit Wetterextremen und 
einem sich ändernden Klima umgehen. 

5. Die Einführung eines CO2-Preises unterstützen 

Wenn der Ausstoß von Kohlendioxid keinen Preis hat, werden wir diese Emissio-
nen weiterhin wirtschaftlich so behandeln, als wären sie nicht vorhanden. Die 
Lösung für dieses Problem ist ein Preis für CO2-Emissionen, der mit dem Markt 
verbunden ist. Die Bepreisung von Kohlenstoff ist ein wichtiger Teil der Strategie 
hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.  

Es ist unmöglich, die CO2-Emissionen auf einen Schlag auf Null zu reduzieren. Eine 
schrittweise Reduzierung der Emissionen bedeutet, dass jede Kommune und jedes 
Unternehmen auch in den kommenden Jahren noch CO2 produzieren wird. Die 
Kommunen können jedoch die klimaschädlichen Auswirkungen dieser Emissionen 
anhand des aktuellen CO2-Preises berechnen. 

Der Erwerb von grünen Zertifikaten wie für Ökostrom oder die Durchführung von 
Kompensationen in anderen Ländern und Regionen haben keine Auswirkung auf 
die lokalen Emissionen. Stattdessen empfiehlt das Klima-Bündnis den Einsatz von 
CO2-Bepreisungsstrategien, die es ermöglichen, die realen Kosten von CO2 auf 
Dienstleistungen und Produkte abzubilden, die von oder in der Kommune beauf-
tragt werden. Kommunen können den auf Produkte und Dienstleistungen aufge-
schlagenen CO2-Preis z. B. für die Schaffung lokaler Fonds nutzen, um lokale Pro-
jekte zu finanzieren oder andere Organisationen und Länder in ihren Klimaaktivi-
täten zu unterstützen18. 

6. Beteiligung von Bürger*innen 

Partizipative Governance-Strukturen sollten gestärkt werden, um die Eigenver-
antwortung der zu gewährleisten und Konsummuster zu verändern. Dafür können 
bestehende lokale Initiativen wie z.B. die Bürgerenergie eine wichtige Grundlage 
bilden. 

                                                           

18 Siehe dazu das Klima-Bündnis-Projekt „CO2-Preismodell für Kommunen“: 
www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/projekte/co2-preismodell-fuer-kommunen   

http://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/projekte/co2-preismodell-fuer-kommunen


 

 

 

7. Verantwortung für Klimagerechtigkeit und einen gerechten Transformati-
onsprozess („just transition“) übernehmen 

Um die mit der Klimakrise verbundenen Herausforderungen sozial abzufedern, 
muss Klimagerechtigkeit – lokal, global und generationenübergreifend – eine Prio-
rität sein. Dies bedeutet sowohl die Beachtung der Menschenrechte als auch die 
Rechte der Natur bei der Formulierung und Umsetzung von Lösungsstrategien. In 
der Einen Welt haben unsere Entscheidungen und Lebensweisen in Europa Ein-
fluss auf die Lebensgrundlagen der Menschen in anderen Regionen der Welt wie 
z. B. den Indigenen Völkern in den Regenwäldern in Lateinamerika, Asien und 
Afrika. 

Im wirtschaftlichen Umgang sind Fairness und Nachhaltigkeit, statt Ungerechtig-
keit und Raubbau gefordert. Klimagerechtigkeit ist ein wichtiges Prinzip, das zu 
nachhaltigen, lokalen Lösungen führt, die zu einem guten Leben für alle beitragen 
sollen. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 stehen das Klima-Bündnis und seine 
Mitglieder für Klimagerechtigkeit und für ganzheitliche, lokale Antworten auf die 
globalen Herausforderungen. 

Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 wurde die nachhaltige 
Entwicklung als das globales Leitprinzip anerkannt, das ökonomische Entwicklung, 
soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen ge-
meinsam betrachtet. Die seitdem entwickelten Strategien und Prozesse haben 
unter anderem in 2015 zur Verabschiedung der Agenda 2030 für eine nachhaltige 
Entwicklung mit der Beschreibung von 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) geführt. 
Viele Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis beziehen sich auf dieses Abkommen 
für die Entwicklung ihrer lokalen Nachhaltigkeitsaktivitäten. 

Die Anwendung dieses Leitgedankens auf den notwendigen Transformationspro-
zess von einer Wirtschaftsweise, die auf reiner Extraktion von Ressourcen aufge-
baut ist, hin zu einer Zykluswirtschaft (inklusive einer Erneuerbaren Produktion 
von Energie), hat den Begriff des „gerechten Übergangs“ geprägt, der Prinzipien 
und Instrumente beschreibt, wie ein Transformationsprozess gestaltet werden 
kann, der niemanden zurück lässt. 

In seinem Bericht zum „Zustand der Umwelt“ der Europäischen Umweltagentur 
(EUA) aus 2020 wird festgestellt:  „Europa muss Wege finden, die wichtigsten 
gesellschaftlichen Systeme zu verändern, die die Umwelt- und Klimabelastung und 
die Auswirkungen auf die Gesundheit vorantreiben - nicht nur Technologien und 
Produktionsprozesse, sondern auch Konsummuster und Lebensweisen müssen 
überdacht werden". 
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DAS KLIMA-BÜNDNIS 
Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis partnerschaftlich mit indigenen Völkern 
der Regenwälder gemeinsam für das Weltklima. Mit über 1.800 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das 
Klima-Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das 
konkrete Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf 
Jahre um zehn Prozent zu reduzieren. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte 
dieser Erde auswirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung. klimabuend-
nis.org       
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